
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

     

      DR.-ING. FRANK DRÖSCHER 
  TECHNISCHER  UM                         W                ELTSCHUTZ 

É Umweltgutachten 

É Genehmigungen 

É Betrieblicher  

             Umweltschutz 
 
 
 

 
  

  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bearbeiter:  Dr.-Ing. Frank Dröscher 
 Dipl.-Geogr. Markus Faiß 
    
Projekt:   1136 
 
Dieser Bericht umfasst 49 Blätter 
und 4 Blätter in der Anlage 
 
 
 
 

 

 

Ingenieurbüro für 

Technischen Umweltschutz 

Dr.-Ing. Frank Dröscher  

 
Lustnauer Straße 11 

72074 Tübingen 

 

 

 

Ruf 07071 / 889 - 28 - 0 

Fax 07071 / 889 - 28 - 7 

Buero @ Dr-Droescher.de 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli  2010 

 

 

 

Technisches  

Luftschadstoffgutachten 

 

 
für das 

 

Luftverkehrsrechtliche  

Änderungsgenehmigungsverfahren 2010 

zur Ausweitung der Betriebszeiten  



 

Flughafen Dortmund GmbH 
Luftverkehrsrechtliches Änderungsgenehmigungsverfahren 2010  
Luftschadstoffgutachten 
  

 
 

  Blatt 1   Blatt 1  

 DR.-ING. FRANK DRÖSCHER 
  TECHNISCHER  UM                         W                ELTSCHUTZ 
 

 

Inhaltsverzeichnis 

Tabellenverzeichnis 2 

Abbildungsverzeichnis 2 

Anlagenverzeichnis 3 

Abkürzungsverzeichnis 4 

1 Aufgabenstellung 6 

2 Räumliche Gegebenheiten und Flughafeninfrastruktur 7 

2.1 Räumliche Gegebenheiten 7 

2.2 Flughafeninfrastruktur 9 

3 Meteorologische Gegebenheiten 10 

4 Emissionen von Luftschadstoffen 14 

4.1 Emissionen des Flug- und Flughafenbetriebs 14 

4.1.1 Luftverkehrsaufkommen 14 

4.1.2 Ermittlung der Emissionen des Luftverkehrs 15 

4.1.3 Sonstiger Vorfeldbetrieb 19 

4.1.4 Zusammenfassung der Emissionen des Luftverkehrs 20 

5 Beurteilungsmaßstäbe 21 

6 Ermittlung der Immissionskenngrößen 23 

6.1 Rechengebiet, Lage der Berechnungspunkte 23 

6.2 Ausbreitungsmodell 24 

6.3 Umwandlung NO Ą  NO2 25 

6.4 Abschätzung des Immissionsbeitrages PM2,5 25 

6.5 Stickstoffdeposition 25 

7 Immissionsbelastung 28 

7.1 Immissionshintergrundbelastung 28 

7.2 Immissionsbeiträge durch den Flug- und Flughafenbetrieb 30 

8 Auswirkungen der Stickstoffemissionen des Flughafenbetriebes auf 

empfindliche Biotope 34 

8.1 Potenziell empfindliche naturschutzfachliche Gebietsausweisungen 34 

8.2 Empfindlichkeit der Biotope gegenüber Stickstoffeinträgen 35 

8.3 Grundbelastung durch Stickstoffeinträge 38 

8.4 Stickstoffeinträge durch den Flug- und Flughafenbetrieb 39 

9 Abschätzung der vorhabensbedingten Auswirkungen auf die CO2-

Emissionen 40 

9.1 Abschätzung der CO2-Emissionen des Flughafens im Jahr 2025 40 



 

Flughafen Dortmund GmbH 
Luftverkehrsrechtliches Änderungsgenehmigungsverfahren 2010  
Luftschadstoffgutachten 
  

 
 

  Blatt 2   Blatt 2  

 DR.-ING. FRANK DRÖSCHER 
  TECHNISCHER  UM                         W                ELTSCHUTZ 
 

 

9.2 Abschätzung der CO2-Emissionen auf einem Streckenabschnitt der nahe gelegenen 

BAB A44 / B1 41 

9.3 Vergleichende Bewertung 43 

10 Zusammenfassende Beurteilung 44 

10.1 Vorhabensbedingte Auswirkungen auf die Lufthygiene 44 

10.2 Vorhabensbedingte Auswirkungen durch Stickstoffdeposition 46 

10.3 Vorhabensbedingte Auswirkungen auf die CO2-Emissionen 47 

Literatur 48 

 

 

Tabellenverzeichnis 
 

Tabelle 1: Schutzbedürftige Wohnnutzungen im Umfeld des Flughafens Dortmund - 

Immissionsorte 7 

Tabelle 2: Definitionsschema der Ausbreitungsklassen 11 

Tabelle 3: Luftverkehrsaufkommen im Prognose-Planfall 2025 15 

Tabelle 4: Leistungsstufen der Triebwerke bei den einzelnen Bewegungszuständen 16 

Tabelle 5: Emissionen der Bewegungszustände und Betriebsvorgänge im Prognose-

Planfall 2025 20 

Tabelle 6: Beurteilungswerte 22 

Tabelle 7: Modellparameter Lagrangesches Ausbreitungsmodell 24 

Tabelle 8: Immissionskenngrößen (Hintergrundbelastung) aus dem Messnetz des 

LANUV 29 

Tabelle 9: Bewertung an den Immissionsorten 30 

Tabelle 10: Naturschutzfachliche Gebietsausweisungen 34 

Tabelle 11: Beiträge zur Stickstoffdeposition in den umliegenden naturschutz-

fachlichen Gebietsausweisungen durch den Flug- und Flugplatzbetrieb 39 

Tabelle 12: Ermittlung der CO2-Emissionen 40 

Tabelle 13: Berechnung der CO2-Emissionen für den Straßenverkehr (Jahr 2025) 43 

 

 

Abbildungsverzeichnis 
 

Abbildung 1: Großräumige Lage des Flughafens 8 

Abbildung 2: Bestehende Start-/Landebahn 9 

Abbildung 3: Verteilung der Windrichtung und Windgeschwindigkeit für die Station Unna  

(Jahr 2006) 13 

Abbildung 4: Bewegungszustände im Lande-Start-Zyklus (LTO-Zyklus) 16 

Abbildung 5: Qualitativer Verlauf der Emissionsfaktoren für Kohlenmonoxid, Stickoxide 

und Summe der Kohlenwasserstoffe in Abhängigkeit vom relativen Schub 17 



 

Flughafen Dortmund GmbH 
Luftverkehrsrechtliches Änderungsgenehmigungsverfahren 2010  
Luftschadstoffgutachten 
  

 
 

  Blatt 3   Blatt 3  

 DR.-ING. FRANK DRÖSCHER 
  TECHNISCHER  UM                         W                ELTSCHUTZ 
 

 

Abbildung 6: Lage naturschutzfachlicher Gebietsausweisungen im Umfeld des 

Flughafens Dortmund 35 

Abbildung 7: Stickstoffdeposition und Artenvielfalt in Magerrasen 36 

Abbildung 8: Wichtigste anthropogene Stickstoffquellen 37 

Abbildung 9: Betrachtete Straßenabschnitte für die vergleichende Ermittlung der CO2-

Emissionen des Kfz-Verkehrs 42 

 

Anlagenverzeichnis 
 

Anlage 1:  Lageplan mit Immissionsorten 

Anlage 2:  Immissionsplan Prognose-Planfall 2025, Stickstoffdioxid, Flug- und Flughafenbe-

trieb, Immissionsbeitrag zur Langzeitbelastung  

Anlage 3:  Immissionsplan Prognose-Planfall 2025, Feinstaub PM10, Flug- und Flughafen-

betrieb, Immissionsbeitrag zur Langzeitbelastung  

 

 

 

 



 

Flughafen Dortmund GmbH 
Luftverkehrsrechtliches Änderungsgenehmigungsverfahren 2010  
Luftschadstoffgutachten 
  

 
 

  Blatt 4   Blatt 4  

 DR.-ING. FRANK DRÖSCHER 
  TECHNISCHER  UM                         W                ELTSCHUTZ 
 

 

Abkürzungsverzeichnis 
 

AK   Ausbreitungsklasse 

AK Term Ausbreitungsklassenzeitreihe 

APU  Auxiliary Power Unit (Hilfstriebwerke) 

ASDA  Accelerate Distance Available ï verfügbare Startabbruchstrecke 

AzB  Anleitung zur Berechnung von Fluglärm 

B(a)P  Benzo(a)Pyren 

BAZL  Bundesamt für Zivilluftfahrt (Schweiz) 

BImSchG Bundesimmissionsschutzgesetz 

BImSchV Bundesimmissionsschutzverordnung 

BVerwG Bundesverwaltungsgericht 

CO  Kohlenmonoxid 

CO2  Kohlendioxid 

DETEC Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications 

(Schweiz) 

DES Datenerfassungssystem 

DTV  Durchschnittlicher täglicher Verkehr 

FAA  Federal Aviation Administration (Luftfahrtaufsichtsbehörde USA) 

FAEED FAA ( ) Aircraft Engine Emission Database 

FOCA  Federal Office of Civil Aviation (Schweiz) 

ft  Feet (Fuß) 

GK  Gauß-Krüger-Koordinaten 

GPU  Ground Power Unit (Mobile Stromaggregate) 

HBEFA Handbuch Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs 

HW  Hochwert (Gauss-Krüger-Koordinatensystem) 

ICAO  International Civil Aviation Organization (Zivilluftfahrtorganisation) 

IO  Immissionsort 

LAI  Länderausschuss für Immissionsschutz 

LANUV Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen  

LDA   Landing Distance Available ï verfügbare Landestrecke 

LNF   Leichte Nutzfahrzeuge 

LTO  Landing-Take-off(-Cycle) (Start-Lande(-Zyklus)) 

LuftVG  Luftverkehrsgesetz 

MTOM  Maximum Take-off Mass (Maximales Startgewicht) 

NO  Stickstoffmonoxid 

NO2  Stickstoffdioxid 

NOx  Stick(stoff)oxide 

PM2,5  Feinstaubpartikel kleiner 2,5 Mikrometer (particulate matter) 

PM10  Feinstaubpartikel kleiner 10 Mikrometer (particulate matter) 

RW  Rechtswert (Gauss-Krüger-Koordinatensystem) 

RWY  Runway 



 

Flughafen Dortmund GmbH 
Luftverkehrsrechtliches Änderungsgenehmigungsverfahren 2010  
Luftschadstoffgutachten 
  

 
 

  Blatt 5   Blatt 5  

 DR.-ING. FRANK DRÖSCHER 
  TECHNISCHER  UM                         W                ELTSCHUTZ 
 

 

SNF  Schwere Nutzfahrzeuge 

SO2  Schwefeldioxid 

SOx  Schwefeloxide 

TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 

THC  Total Hydrocarbons - Gesamt-Kohlenwasserstoffe 

TODA  Total Distance Available ï verfügbare Startstrecke 

TORA  Take-off run available ï verfügbare Startlaufstrecke 

ÜNN  über Normal Null 

VDI  Verein Deutscher Ingenieure 

WG  Windgeschwindigkeit 

WR  Windrichtung 

 



 

Flughafen Dortmund GmbH 
Luftverkehrsrechtliches Änderungsgenehmigungsverfahren 2010  
Luftschadstoffgutachten 
  

 
 

  Blatt 6   Blatt 6  

 DR.-ING. FRANK DRÖSCHER 
  TECHNISCHER  UM                         W                ELTSCHUTZ 
 

 

1 Aufgabenstellung 

Die Flughafen Dortmund GmbH plant die Ausweitung der Betriebszeiten. Die nachgesuchte 

Genehmigung soll die Attraktivität des Flughafens für die Stationierung von Flugzeugen des Li-

nien- und Pauschalreiseverkehrs steigern. Die Maßnahme ist mit einer Zunahme des Flugver-

kehrsaufkommens sowohl in den Nachtstunden als auch insgesamt verbunden. Damit einher 

gehen betriebsbedingte Auswirkungen auf die Umwelt.  

Daher sind für das hierfür erforderliche luftverkehrsrechtliche Änderungsgenehmigungsverfah-

ren 2010 sowie insbesondere für die Erstellung des ĂGutachtens über zu erwartende Umwelt-

auswirkungenñ die vorhabensbedingten Auswirkungen auf die Luftschadstoffimmissionen zu 

ermitteln und zu bewerten.  

Insbesondere beinhalten die Untersuchungen:  

 Ermittlung der Emissionen des Flughafenbetriebs auf Basis der Luftverkehrsprognose 

für die lufthygienisch bedeutsamsten Luftverunreinigungen NO2 und PM10 für den 

Prognose-Planfall 2025 

 Ermittlung der Immissionsvorbelastung in der Umgebung des Flughafens 

 Rechnerische Ermittlung der Jahresmittelwerte der vorhabensbedingten Immissionen 

der lufthygienisch bedeutsamsten Luftverunreinigungen NO2 und PM10 für den Prog-

nose-Planfall im Einwirkungsbereich des Flughafens 

 Lufthygienische Bewertung der vorhabensbedingten Immissionen von NO2 und PM10 

im Einwirkungsbereich der Anlage anhand der europäischen Luftqualitätskriterien 

 Ermittlung der vorhabensbedingten Stickstoffeinträge infolge des Flughafenbetriebs mit 

der trockenen Deposition im Umfeld des Flughafens im Prognose-Planfall 2025 zur 

Bewertung der Einträge in empfindliche Biotope anhand des critical load-Konzepts im 

ĂGutachtens über zu erwartende Umweltauswirkungenñ 

 Ermittlung der vorhabensbedingten Auswirkungen auf die CO2-Emissionen im Progno-

se-Planfall 2025 

Nachfolgend sind die Ergebnisse der Untersuchungen zusammenfassen dargestellt. 
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2 Räumliche Gegebenheiten und Flughafeninfrastruktur 

2.1 Räumliche Gegebenheiten 

Der Flughafen Dortmund befindet sich östlich des Dortmunder Kernstadtbereiches zwischen 

den Ortschafen Brackel im Westen, Wickede im Norden, Massen/Unna im Osten und Holz-

wickede im Süden. Der Standort befindet sich auf dem langgezogenen flachen Nord-Ost/Süd-

West gerichteten Rücken des Hellwegs auf einer Höhe von ca. 130 m ü. NN. 

Verkehrlich ist der Flughafen über die südlich gelegene Bundesstraße B 1 und die Bundesauto-

bahn BAB  1 an das übergeordnete Verkehrsnetz angebunden. 

Die nächstgelegenen schutzbedürftigen Wohnnutzungen befinden sich in östlicher Richtung in 

960 m Entfernung (Einzelgebäude Haus Massen), in nördlicher Richtung in 500 m (Wohn-

nutzungen im Gewerbe- und Industriegebiet Wickede Süd), in westlicher Richtung in 800 m 

(Wohnnutzungen in Asseln) und in südlicher Richtung in ca. 500 m (Wickeder Chaussee) Ent-

fernung von den Emissionsquellen des bestehenden Flug- und Flughafenbetriebes.  

Die nächstgelegenen schutzbedürftigen Wohnnutzungen sind in der nachfolgenden Tabelle 1 

dargestellt. Sie werden im Weiteren als Nachweisorte (Immissionsorte IO 1 bis IO 4) für die 

punkthafte Ermittlung und Bewertung der vorhabensbedingten Immissionsbeiträge und die Ge-

samtbelastung verwendet.  

Die Immissionsorte spiegeln mutmaßlich vom Flug- und Flughafenbetrieb maximal 

beaufschlagte schutzbedürftige Nutzungen wieder. Darüber hinaus werden die weiteren 

schutzbedürftigen Nutzungen im Umfeld des Flughafens über die Ergebnisse der flächenhaften 

Ausbreitungssimulationen bewertet.  

Unmittelbar östlich des Flughafens befinden sich verschiedene naturschutzfachlich schutzbe-

dürftige Strukturen, u.a. ein gesch¿tzter Landschaftsbestandteil (ĂTalabschnitt s¿dlich Ober-

massenñ) sowie ein Naturschutzgebiet (ĂLiedbachtalñ) (vgl. hierzu auch Abschnitt 8 und Tabel-

le 10). 

 

Tabelle 1: Schutzbedürftige Wohnnutzungen im Umfeld des Flughafens Dortmund - 

Immissionsorte 

IO Bezeichnung 

1 Einzelgebäude Haus Massen 

2 Wohnnutzungen im Gewerbe- und Industriegebiet Wickede Süd 

3 Wohnnutzungen in Asseln 

4 Wickeder Chaussee 

 



 

Flughafen Dortmund GmbH 
Luftverkehrsrechtliches Änderungsgenehmigungsverfahren 2010  
Luftschadstoffgutachten 
  

 
 

  Blatt 8   Blatt 8  

 DR.-ING. FRANK DRÖSCHER 
  TECHNISCHER  UM                         W                ELTSCHUTZ 
 

 

Die Lage des Flughafens Dortmund geht aus den Lageplänen in Abbildung 1 und Anlage 1 her-

vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Großräumige Lage des Flughafens  
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2.2 Flughafeninfrastruktur 

Am Flughafen Dortmund steht eine Start-/Landebahn mit der Ausrichtung 06/24 mit einer Ge-

samtlänge von derzeit 2.000 m zur Verfügung. Die Schwellen sind jeweils 300 m nach innen 

versetzt. Die verfügbare Startlaufstrecke (TORA ï Take-off Run Available) beträgt damit 

2.000 m, die verfügbare Landestrecke (LDA ï Landing Distance Available) 1.700 m. 

Die betrieblichen Längen der bestehenden Start-/Landebahn und die Lage der Schwellen ge-

hen aus der nachfolgenden Abbildung 2 hervor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Bestehende Start-/Landebahn  

 

Der Start-/Landebahn sind südlich gelegene Vorfeldbereiche mit Abstellpositionen sowie Hal-

len- und Werftbereiche zugeordnet. Die Start-/Landebahn ist über ein Rollbahnsystem (südliche 

Parallelrollbahn mit Kurzabrollwegen) an die Vorfelder angeschlossen. 
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3 Meteorologische Gegebenheiten 

Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Turbulenzzustand der Atmosphäre bestimmen wesent-

lich die Ausbreitungsbedingungen für Luftverunreinigungen.  

Da die Ermittlung der Immissionen stundenfein erfolgt, müssen auch die meteorologischen Ein-

gangsdaten Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Turbulenzzustand der Atmosphäre/ Aus-

breitungsklasse in Form einer Zeitreihe für mindestens ein Jahr in stündlicher Auflösung vorlie-

gen.  

Für den Flughafen liegen METAR-Daten aus der standardisierten Kurzmeldung der Wetterbe-

obachtungen am Flughafen durch das Personal des Kontrollturms in halbstündlicher Auflösung 

für das Jahr 2009 vor. Diese Aufzeichnungen liegen im Wesentlichen lediglich für den Zeitraum 

von 05:00 bis 20:30 Uhr vor. Weitere meteorologische Rahmenparameter (Himmelsbedeckung) 

werden nur unzureichend erhoben. Daher ist der METAR-Datensatz für die luftschadstofftech-

nischen Untersuchungen unzureichend. 

Zur Charakterisierung der Ausbreitungsverhältnisse steht eine meteorologische Ausbreitungs-

klassenzeitreihe (AK Term) der Meteomedia GmbH von der Station Unna zur Verfügung.  

Die Station Unna befindet sich ca. 7,5 km östlich des Flughafengeländes (Lage: 07°43'39" östli-

che Länge und 51°32'09" nördliche Breite) auf dem Gelände der Stadtwerke Unna. Der Stand-

ort ist frei anströmbar. Die orographischen Gegebenheiten entsprechen denen im Bereich des 

Flughafens. 

Die meteorlogischen Daten dieser Station beschreiben somit die meteorologischen Verhältnis-

se am Standort gut.  

Dies bestätigt auch ein Vergleich zu den Daten des METAR-Datensatzes. Sowohl die mittlere 

Windgeschwindigkeit als auch die sektoralen Windgeschwindigkeiten (vgl. /24/) sowie die Wind-

richtungsverteilung stimmen gut mit dem Datensatz Unna überein. 

Die den Ausbreitungsberechnungen zu Grunde liegende Ausbreitungsklassenzeitreihe be-

schreibt die Häufigkeit der am Standort auftretenden Ausbreitungssituationen (Wetterlagen).  

Die maßgeblichen Größen Windgeschwindigkeit, Windrichtung und atmosphärischer Turbu-

lenzzustand werden für die Ausbreitungsrechnung in 6 Ausbreitungsklassen eingeteilt. Die De-

finition der Ausbreitungsklassen ist in nachfolgender Tabelle 2 dargestellt. 
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Tabelle 2: Definitionsschema der Ausbreitungsklassen 

Ausbreitungs-

klasse 

Thermische 

Schichtung 

Auftreten in der Regel  

 

I sehr stabil nachts, windschwach, wenig Bewölkung 

II stabil nachts, windschwach, bedeckt 

III/1 neutral-stabil bei Tag und Nacht,  

höhere Windgeschwindigkeiten 

III/2 neutral-labil tags, mittlere Windgeschwindigkeiten,  

bedeckt 

IV labil tags, windschwach, wenig Bewölkung 

V sehr labil Tage in den Sommermonaten, wolkenarm oder 

windschwach, nur um die Mittagszeit 

 

Bei sehr stabilen und stabilen Schichtungen ist mit zunehmender Höhe die Temperaturabnah-

me der Umgebungsluft kleiner als die eines um dieselbe Höhe angehobenen Luftvolumens 

(adiabatische Zustandsänderung), so dass das Luftvolumen stets kälter und damit schwerer 

wird, als die Umgebungsluft. Das Luftvolumen neigt dazu, abzusinken. Dies erschwert den ver-

tikalen Luftaustausch und führt zu einer Ausbreitung einer Abgasfahne in diesem Niveau. Stabi-

le Schichtungen der Atmosphäre nennt man Inversionen, wenn die Temperatur mit der Höhe 

zunimmt statt niedriger zu werden. Winterliche Hochdrucklagen führen regelmäßig zu boden-

nahen Inversionslagen (Bodeninversion). In ihnen ist der vertikale Luftaustausch weitestgehend 

unterbunden. Es kann ï in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit ï zur Anreicherung von 

Luftverunreinigungen und zur Nebelbildung kommen. 

Wenn mit zunehmender Höhe die Temperaturabnahme der Umgebungsluft größer ist, als die 

des gehobenen Luftvolumens, dann ist das gehobene Luftvolumen immer wärmer und damit 

leichter als die Umgebungsluft und steigt somit auf. Es handelt sich hierbei um eine labile 

Schichtung. Diese Schichtung begünstigt den vertikalen Luftaustausch. 

Wenn die Temperaturabnahme der Umgebungsluft genau so hoch ist, wie die eines entspre-

chend bewegten Luftvolumens, so wird die Schichtung in diesem Fall neutral oder indifferent 

bezeichnet. Der vertikale Luftaustausch wird bei diesem Schichtungszustand weder behindert 

noch gefördert. 

Für weitere Einzelheiten wird auf die VDI-Richtlinie 3782, Bl. 1, verwiesen. 

Die Abbildung 3 zeigt die langjährige Windrichtungshäufigkeitsverteilung (Windrose) für diesen 

Standort. Die Windrichtungsverteilung ist als Anströmhäufigkeit dargestellt. 

Danach herrschen Winde aus südlichen bis südwestlichen Richtungen aus den Sektoren 200°-

230° vor. Entsprechend werden Emissionen aus dem Bereich des Flughafens Dortmund häufi-

ger in nördliche und nordöstliche Richtungen verfrachtet.  
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Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten (geringe Reliefgliederung, vergleichsweise homogene 

Landnutzung) bei einer jahresmittleren Windgeschwindigkeit von 4,1 m/s ist der Flughafen ins-

gesamt als gut anströmbar und gut belüftet zu bezeichnen.  

Die Ausbreitungsklassen I und II, die auch die - für bodennahe Emissionsquellen ungünstigen - 

Bodeninversionswetterlagen einschließen, treten in rund 16 % der Zeit auf.  

Die sowohl am Tage als auch in der Nacht auftretenden und mit höheren Windgeschwindigkei-

ten gekoppelten neutralen Ausbreitungsklassen III/1 und III/2 treten in rund 76 % der Zeit auf. In 

diesen Klassen dominieren Winde aus südwestlichen Richtungen. 

Die nur am Tage auftretenden labilen Ausbreitungsklassen IV und V mit gutem vertikalem Luf t-

austausch treten mit einer Häufigkeit von rund 9 % verhältnismäßig selten auf. Es bestehen 

keine ausgeprägten Vorzugswindrichtungen. 
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Alle Ausbreitungsklassen 

Ausbreitungsklasse I Ausbreitungsklasse II Ausbreitungsklasse III/1 

Ausbreitungsklasse III/2 Ausbreitungsklasse IV Ausbreitungsklasse V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Verteilung der Windrichtung und Windgeschwindigkeit für die Station Unna  

(Jahr 2006) 
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4 Emissionen von Luftschadstoffen 

Die Verbrennung von Flugzeugkraftstoffen ist insbesondere mit den Verbrennungsprodukten 

Kohlendioxid (CO2), Wasser (H2O) und Schwefeldioxid (SO2) verbunden. Durch unvollständige 

Verbrennung werden darüber hinaus Kohlenmonoxid (CO), unverbrannte Kohlenwasserstoffe 

sowie Stickoxide (NO und NO2) und Partikel emittiert.  

Als wesentliche Eingangsgröße für die Immissionsprognose werden im Folgenden die Emissio-

nen des Luftverkehrs auf dem Flughafen Dortmund für den Prognose-Planfall 2025 ermittelt. 

Die Ermittlung der Emissionen beschränkt sich nachfolgend auf die Schadstoffe Stickstoffdioxid 

NOx und Feinstaub PM10. Bei den beiden betrachteten Komponenten handelt es sich um die 

regulierten Leitsubstanzen mit der im Regelfall weitgehendsten Ausschöpfung von Beurtei-

lungswerten.  

Grundlage der Emissionsprognose bilden Angaben zum Luftverkehrsaufkommen aus der Luft-

verkehrsprognose und konservative Abschätzungen sowie Angaben zu den weiteren Betriebs-

vorgängen auf dem Flughafengelände (Einsatz von Hilfsaggregaten, Triebwerksprobeläufe, 

luftseitiger Kfz-Verkehr etc.). 

 

4.1 Emissionen des Flug- und Flughafenbetriebs 

4.1.1 Luftverkehrsaufkommen 

Zum Vorhaben liegt eine Luftverkehrsprognose für den Prognose-Planfall und für das Progno-

sejahr 2025 vor /21/.  

Für das Szenario Prognose-Planfall 2025 wurden die Emissionen nach den spezifischen Trieb-

werksemissionen der in den Fluglärmgruppen auftretenden Flugzeugmuster berechnet. In den 

Fluglärmgruppen sind Flugzeugmuster in Gewichtsklassen (Maximum Take-Off Mass/MTOM) 

und mit ï in Bezug auf die Emissionen ï ähnlicher Triebwerkausstattung gruppenweise zu-

sammengefasst.  

Tabelle 3 stellt das Luftverkehrsaufkommen für die definierten Fluglärmgruppen für den Prog-

nose-Planfall 2025 zusammen.  
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Tabelle 3: Luftverkehrsaufkommen im Prognose-Planfall 2025 

Flugart Segment 

Flugbewegungen nach Startgewichtsklassen und Flugzeuggruppen 

Ultra-
Light 

Motor-
segler 

Schlepp-
flüge 

E/G F/I C/B/A I/C/B/A A A H Sum-
me 

P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P2.1 S5.1 S5.2 S6.1 H1/H2 

Prognose-
Planfall 
2025 

Linien- und 
Charterverkehr 

0 0 0 0 0 2.880 0 26.620 0 0 29.500 

Allgemeine 
Luftfahrt 

0 0 0 14.000 2.300 700 3.500 0 0 3.700 24.200 

Frachtverkehr 0 0 0 0 0 150 0 20 0 0 170 

Insgesamt 0 0 0 14.000 2.300 3.730 3.500 26.640 0 3.700 53.870 

Quelle: /21/ 

 

 

4.1.2 Ermittlung der Emissionen des Luftverkehrs 

Bei der Ermittlung der Emissionen von Luftverunreinigungen durch den Luftverkehr sind sämtli-

che Betriebsphasen der Flugzeugtriebwerke bei Landung und Start zu berücksichtigen. Nach 

der internationalen Zivilluftfahrtorganisation (International Civilian Aviation Organisation - ICAO) 

ist für Flugplätze ein typischer Lande-Start-Zyklus (LTO-Zyklus) mit Landung, Rollbewegungen 

von der Landebahn zur Vorfeldposition und von der Vorfeldposition zur Startbahn und Start-

punkt entsprechend Abbildung 4 definiert.  

Die einzelnen Betriebs-/Lastzustände beinhalten folgende Flugabschnitte: 

Rollbewegungen:  Taxi/Idle: Rollen des Flugzeugs vom Vorfeld zum Startpunkt bzw. vom 

Ende der Landebahn ins Vorfeld 

Start und Abheben:  Take off: Startbeschleunigung ab Standposition bis zum Anheben auf ei-

ne Höhe von 35 ft.  

Steigphase:  Climb out: Steigflug nach Beendigung des Take Off. Steigwinkel, Steig-

geschwindigkeit und Triebwerksleistung bleiben bis zu einer Höhe von 

1500 ft konstant. Danach erfolgt der Steigflug mit verminderter Leistung.  

Anflug:  Approach: Landeflug, der den Anflug ab einer Höhe von 1500 ft, das Auf-

setzen und das Rollen bis zum Ende der Landebahn beinhaltet. 

Umkehrschub:  Reverse Power: Bei Strahltriebwerken wird durch geeignete Klappen der 

Triebwerksstrahl in Bewegungsrichtung umgelenkt, so dass er eine Ver-

zögerung des Flugzeugs bewirkt. Bei entsprechend ausgerüsteten Pro-

pellertriebwerken können die Propellerblätter so verstellt werden, dass sie 

einen nach vorne gerichteten Schub erzeugen. 

Die Leistungsstufen der Triebwerke bei den einzelnen Bewegungszuständen sind in Tabelle 4 

zusammengestellt. 
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Tabelle 4: Leistungsstufen der Triebwerke bei den einzelnen Bewegungszuständen 

Bewegungszustand Engl. Fachbegriff Leistungsstufe in % 

Start und Abheben Take off 100 % 

Steigphase Climb out 85 % 

Umkehrschub Reverse Power 85 % 

Anflug Approach 30 % 

Rollen auf Rollbahn und Vorfeld Taxi 7 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Bewegungszustände im Lande-Start-Zyklus (LTO-Zyklus) 

 

Den verschiedenen Bewegungszuständen sind nach den Richtlinien der internationalen Zivil-

luftfahrtorganisation bestimmte Betriebszustände der Turbinen zugeordnet (Tabelle 4). Bei der 

Baumusterzulassung der Haupttriebwerke werden für diese Betriebszustände die Emissionen 

von Kohlenwasserstoffen, Stickoxiden und Kohlenmonoxid ermittelt und in der ICAO-

Emissionsdatenbank (ICAO 2008 /27/) zusammengestellt.  

Weiterhin liegen mit der FAA Aircraft Engine Emissions Database (FAEED) Emissionsdaten für 

kleineres Fluggerät, insbesondere Flugzeuge mit Propeller- bzw. Turboprop-Antrieb und Hub-

schrauber vor /31/.  

Für Propellerflugzeuge wurde darüber hinaus insbesondere auf Untersuchungsergebnisse zu 

Emissionen von Propeller-Flugzeugen der DETEC der Schweizer Eidgenossenschaft /32/ zu-

rück gegriffen. 

Die Emissionen in den einzelnen Lastzuständen ergeben sich aus dem Treibstoffverbrauch, 

den Pisten- und Rollweglängen und den Rollgeschwindigkeiten. Als mittlere Rollgeschwindig-

keit wurde 5 m/s angesetzt. Dieser Wert resultiert aus Erfahrungswerten von anderen Flugplät-

zen.  

Grundsätzlich hängt das Emissionsverhalten von Triebwerken stark vom jeweiligen Lastzustand 

ab: 

F lughafen
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Bei optimaler Verbrennung führt die thermische NOx-Bildung zu einem Maximum der Emissio-

nen bei maximalem Schub, d.h. in der Startphase bei den Bewegungszuständen Take off und 

Climb out. Bei geringem Schub, also hauptsächlich beim Leerlauf und bei den Rollbewegun-

gen, weisen hingegen die Produkte unvollständiger Verbrennung Kohlenmonoxid CO und Koh-

lenwasserstoffe HC die höchsten Emissionen auf. 

Abbildung 5 veranschaulicht die Abhängigkeit der Emissionsfaktoren für CO, NOx und THC vom 

relativen Schub. 

 

Abbildung 5: Qualitativer Verlauf der Emissionsfaktoren für Kohlenmonoxid, Stickoxide 

und Summe der Kohlenwasserstoffe in Abhängigkeit vom relativen Schub 

 

Emissionsfaktoren 

Für die Emissionsprognose wurden für jede Flugzeugklasse (Fluglärmgruppe) und für jeden 

Bewegungszustand triebwerksspezifische Emissionen auf der Grundlage der ICAO Emissions-

datenbank (ICAO 2003) /27/, der DETEC /32/ sowie des FAEED /31/ bestimmt.  

Mit Hilfe der Angaben zu den triebwerksspezifischen Emissionsfaktoren der am Flughafen ver-

kehrenden Flugzeugmuster und der Prognose des jährlichen Luftverkehrsaufkommens wurden 

die jahresbezogenen Emissionen der Abgaskomponenten Stickoxide und Feinstaub ermittelt. 

Stickoxide (auch Stickstoffoxide genannt) entstehen vor allem als unerwünschte Nebenproduk-

te bei Verbrennungsvorgängen. Dabei reagiert der Sauerstoff (O2) der Verbrennungsluft direkt 

mit dem Luftstickstoff (N2) und dem im Brennstoff gebundenen Stickstoff. Bei diesem Prozess 

entsteht vorwiegend Stickstoffmonoxid (NO), das erst in der Atmosphäre allmählich in das gifti-
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gere Stickstoffdioxid (NO2) umgewandelt wird. Die Summe von NO und NO2 wird als NOx be-

zeichnet. Stickoxide reizen und schädigen die Atmungsorgane (insbesondere Stickstoffdioxid), 

tragen zur Entstehung des Sauren Regens und zur Smogbildung sowie unter Einfluss von UV-

Strahlung zur Ozonbildung bei. 

Beim Schwebstaub ist zwischen nicht-lungengängigen (Grobstaub) und lungengängigen (Fein-

staub) Fraktionen zu unterscheiden. Zur Vorsorge sind aus gesundheitlichen Gründen Fein-

staubpartikel kleiner als 10 Mikrometer (PM10) besonders relevant. Durch Reifen-, Brems- und 

Pistenabrieb entstehen zusätzlich zu den Triebwerksemissionen weitere Feinstaubemissionen.  

Durch Reifen-, Brems- und Pistenabrieb entstehen zusätzlich zu den Triebwerksemissionen 

weitere Feinstaubemissionen. In /28/ sind als überschlägiger Emissionansatz für Reifen-, 

Bremsen- und Pistenabrieb 95 g PM10/Flugbewegung angegeben. 

Am 11.12.2007 hat das Europäische Parlament einer neuen Luftqualitätsrichtlinie zugestimmt. 

Diese neue Richtlinie ist das Ergebnis des Programms CAFE (Clean Air For Europe), in dem 

die Thematische Strategie Luft entwickelt wurde. Eine wesentliche Neuerungen gegenüber be-

stehenden Richtlinien sind Grenzwerte für feine Partikel (PM2,5).   

Die als Feinstaub PM2,5 bezeichnete Staubfraktion enthält 50% der Teilchen mit einem 

Durchmesser von 2,5 µm, einen höheren Anteil kleinerer Teilchen und einen niedrigeren Anteil 

größerer Teilchen. PM2,5 ist eine Teilmenge von PM10 - Partikel dieser Größe können bis in 

die Lungenbläschen gelangen. Sie sind maximal so groß wie Bakterien und können daher mit 

freiem Auge nicht gesehen werden. Der gut sichtbare Staub, der bei Baustellen oder durch 

Streusplitt entsteht, besteht zum Großteil aus Grobstaub. 

Durch die geringe Größe der Feinstaub-Partikel, der daraus resultierenden langen Verweilzeit 

in der Atmosphäre (Tage bis Wochen) und der atmosphärischen Transportdistanz von bis zu 

1.000 km ist PM2,5 von hoher nationaler und internationaler Relevanz. 

Eine aktuelle Bewertung der Gesundheitsauswirkungen von Feinstaub durch die Weltgesund-

heitsorganisation (WHO) hat klar gezeigt, dass eine erhöhte PM2,5-Belastung in Zusammen-

hang mit Gesundheitsauswirkungen (z.B. Herz-Kreislauferkrankungen) steht.  

Da der Prognose-Planfall für das Jahr 2025 berechnet wird und davon ausgegangen werden 

kann, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Vorgaben der Europäischen Union zum Immissions-

schutzrecht zur  Einführung eines Immissionswertes für PM2,5 ab dem Jahr 2015 in das deut-

sche Recht übernommen sein werden, müssen für die zukünftigen Szenarien auch die entspre-

chenden PM2,5-Immissionskenngrößen ermittelt werden. 

Erste orientierende Ergebnisse von PM2,5-Immissionsmessungen liegen an ausgewählten 

Luftmessstationen bereits vor. Für eine konservative Abschätzung wird derzeit von einem 

PM2,5-Anteil an den PM10-Immissionen von maximal ca. 80 % ausgegangen. 

Zur überschlägigen Ermittlung der Immissionssituation für PM2,5 wird im Weiteren daher dieser 

funktionale Zusammenhang immissionsseitig verwendet.  
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Grundsätzlich wurden bei allen Prognosen konservative Ansätze gewählt, um mögliche Unsi-

cherheiten in der aktuellen Datenlage und in der Entwicklung der Flugbetriebs- und Triebwerks-

technik auszugleichen.  

 

4.1.3 Sonstiger Vorfeldbetrieb 

Auf den Flugbetriebsflächen ergeben sich weitere Emissionen durch Bodenquellen, insbeson-

dere im Bereich der Vorfeldflächen.  

Dies sind insbesondere: 

 die Warmlaufphase der Flugzeuge 

 der Einsatz von Hilfsaggregaten APU und GPU 

 Triebwerksprobeläufe 

 luftseitiger Kfz-Verkehr 

 

4.1.3.1 Warmlaufphase der Flugzeuge 

Vor dem Start durchlaufen die Triebwerke eine Warmlaufphase (ĂWarm Upñ). Das Warmlaufen 

ist mit 5 Minuten/Start für alle Flugzeuggruppen als Emissionsquelle auf dem Vorfeld angesetzt. 

 

4.1.3.2 Einsatz von Hilfsaggregaten 

Für alle strahlgetriebenen Flugzeuge (S 5.1 und S 5.2) wird davon ausgegangen, dass im Tag-

zeitraum vor jedem Start und nach jeder Landung eine Auxiliary Power Unit (APU) betrieben 

wird. Für die Betriebsdauer werden die in der AzB08 /8/ vorgegebenen Zeiten (30 min vor dem 

Start und 15 min nach der Landung) angenommen. 

 

4.1.3.3 Triebwerksprobeläufe 

Triebwerksprobeläufe finden auf den Vorfeldflächen im Umfang von 2 x 20 Minuten/Tag statt. In 

konservativem Ansatz wird davon ausgegangen, dass jeweils 1/3 der Probelaufzeiten in Volllast 

durchgeführt werden. 

 

4.1.3.4 Luftseitiger Kfz-Verkehr auf dem Flughafengelände 

Des Weiteren wurde der Kfz-Verkehr auf dem Flughafengelände im Prognose-Planfall 2025 be-

rücksichtigt. Als konservative Obergrenze des luftseitigen Kfz-Verkehrs im Bereich der Flugbe-

triebsflächen wurde für den Prognose-Planfall 2025 von einem Bewegungsaufkommen von 

DTV 500 Kfz/d ausgegangen. Die Abschätzung basiert auf dem Verkehrsaufkommen ver-

gleichbarer Flughäfen. Dieses Aufkommen verteilt sich zu ca. 20 % auf Pkw-Fahrten und zu je-
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weils ca. 40 % auf Fahrten mit leichten Nutzfahrzeugen LNF und Fahrten mit schweren Nutz-

fahrzeugen SNF. 

Diese Annahmen zum Verkehrsaufkommen inklusive aller Versorgungsfahrten, Tankfahrten, 

Grünpflege- und Winterdienstfahrten, Feuerwehrfahrten etc. übertreffen den anzutreffenden 

luftseitigen Kfz-Verkehr auf dem Flughafen Dortmund.  

Für die Verkehre innerhalb des Flughafens inklusive der Vorfeld-Kfz-Verkehre (Pkw und Lkw) 

und die Rollbewegungen der Flugzeuge wurde eine mittlere Geschwindigkeit von 30 km/h an-

genommen.  

Die Emissionsfaktoren für die Fahrleistungen der Vorfeldverkehre entstammen dem Handbuch 

Emissionsfaktoren für den Straßenverkehr, Version (HBEFA) 3.1 /33/.  

Zur Ermittlung der Kfz-Emissionen wurden maximale Wegstrecken auf den Vorfeldflächen so-

wie dem gesamten Flughafengelände (zu Grünpflege-, Winterdienst- und Feuerwehrzwecken) 

definiert. 

 
4.1.4 Zusammenfassung der Emissionen des Luftverkehrs 

Tabelle 5 fasst die flug- und flughafenbedingten Emissionen von Stickoxiden NOx und Fein-

staub PM10 am Flughafen Dortmund für den Prognose-Planfall 2025 zusammen.  

Die Emissionsermittlungen umfassen die Bewegungszustände bis zu einer Flughöhe von 

900 m (entsprechend der Höhenbegrenzung des LTO-Zyklusses). Emissionen oberhalb von 

900 m führen in Bodennähe zu keinen Konzentrationserhöhungen im Untersuchungsgebiet. 

 

Tabelle 5: Emissionen der Bewegungszustände und Betriebsvorgänge im Prognose-

Planfall 2025 

Szenario 

Emissionen in Jahr 

NOx 

[t/a] 

Partikel * 

[t/a] 

Prognose-

Planfall 2025 
177 6,3 

* Inklusive Reifen-, Bremsen- und Pistenabrieb 

 



 

Flughafen Dortmund GmbH 
Luftverkehrsrechtliches Änderungsgenehmigungsverfahren 2010  
Luftschadstoffgutachten 
  

 
 

  Blatt 21   Blatt 21  

 DR.-ING. FRANK DRÖSCHER 
  TECHNISCHER  UM                         W                ELTSCHUTZ 
 

 

5 Beurteilungsmaßstäbe  

In der Bundesrepublik bestehen derzeit für den Luftverkehr keine gesetzlich gültigen Grenz-

werte für Luftschadstoffimmissionen.  

Hilfsweise können zur lufthygienischen Bewertung des Vorhabens am Flughafen Dortmund die 

Beurteilungswerte der 22. BImSchV sowie ergänzend die Immissionswerte der TA Luft 2002 

herangezogen werden.  

Die Immissionswerte der 22. BImSchV überführen Luftqualitätskriterien der Europäischen Ge-

meinschaft in deutsches Recht. Sie umfassen unter anderem Immissionswerte für Jahresmittel-

werte von Stickstoffdioxid (NO2) und Schwebstaub (PM10). 

Die Immissionswerte dürfen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen nicht überschrit-

ten werden. Um die Einhaltung dieser Werte festzustellen, sind sie mit Kenngrößen zu verglei-

chen, die aus den an den Messstationen ermittelten Messwerten berechnet werden. 

Für Schwebstaub ist für das Jahr der Bezugszeitraum die Periode vom 1. April eines Jahres bis 

zum 31. März des darauf folgenden Jahres, für die Winterperiode vom 1. Oktober eines Jahres 

bis zum 31. März des darauf folgenden Jahres. 

Die in der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) (TA Luft) genannten Immis-

sionswerte sind, dem sachlichen Geltungsbereich der TA Luft entsprechend, anlagenbezogene 

Kriterien zur Beurteilung von Luftverunreinigungen. Mit der TA Luft werden Immissionswerte 

der EU-Richtlinie 1996/62/EG /10/ und ihrer Tochterrichtlinien zur Luftqualität /12/, /13/  als an-

lagenbezogene Kriterien in deutsches Recht überführt. 

Die TA Luft unterscheidet Immissionswerte zum Schutz vor Gesundheitsgefahren und Immis-

sionswerte zum Schutz vor erheblichen Nachteilen und Belästigungen, wobei im Rahmen der 

Luftschadstoffuntersuchung insbesondere die Werte zum Schutz vor Gesundheitsgefahren 

herangezogen werden.  

Nach TA Luft ist die Überschreitung eines Immissionswertes zum Schutz der menschlichen Ge-

sundheit für einen Schadstoff kein Grund, eine Genehmigung für genehmigungsbedürftige An-

lagen zu versagen, wenn u.a. die Zusatzbelastung für diesen Schadstoff so gering ist, dass sie 

einen Wert von 3 % des Immissions-Jahreswertes nicht überschreitet (Irrelevanzschwelle).  

Das Irrelevanzkriterium wird hier hilfsweise angewandt, obwohl es formal für Verkehrsfrage-

stellungen nicht gilt. 
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Anwendung im vorliegenden Fall 

Für die Luftschadstoffuntersuchung werden zur Prüfung der Machbarkeit und lufthygienischen 

Eignung der Varianten die Beurteilungswerte zur Langzeitbelastung zum Schutz der menschli-

chen Gesundheit sowie die entsprechenden Irrelevanzschwellen der 22. BImSchV und der 

TA Luft für Feinstaub und Stickstoffdioxid herangezogen. Diese Beurteilungswerte sind in nach-

folgender Tabelle 6 zusammengestellt. 

 

Tabelle 6: Beurteilungswerte  

Stoff  Konzentration 
[µg/m³] 

Mittelungszeitraum Beurteilungsquelle 

Beurteilungswerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit  

Feinstaub PM10  Beurteilungswert 
Irrelevanzschwelle 

40 
1,2 

Jahr 
22. BImSchV 
TA Luft 

Stickstoffdioxid  Beurteilungswert 
Irrelevanzschwelle 

40 
1,2 

Jahr 
22. BImSchV 
TA Luft 

 

Die Europäische Kommission hat im Jahr 2008 die Zusammenfassung von fünf Richtlinien zur 

Luftreinhaltung beschlossen. Seit dem 11. Juni 2008 ist die neue ĂRichtlinie ¿ber die Luftqualitªt 

und saubere Luft f¿r Europañ (Richtlinie 2008/50/EG /13/) in Kraft. 

Die Richtlinie sieht insbesondere auch Änderungen der immissionsschutzrechtlichen Bewer-

tungen von Feinstaub vor.  

Neu eingeführt wurde der Parameter PM2,5. Feinstaubpartikel kleiner als 2,5 Mikrometer wer-

den einmal als durchschnittliche Exposition (Art 15) und zusätzlich einem Zielwert (25 µg/m³ 

zum 01. Januar 2010) und Grenzwert (25 µg/m³ zum 01. Januar 2015 sowie 20 µg/m³ zum 

01. Januar 2020) unterworfen. Ob die 2. Stufe von 20 ɛg/mį als Jahresmittelwert f¿r PM2,5, die 

ab 2020 zu erreichen wäre, eingeführt wird, wird im Jahr 2013 nach der Überprüfung der Richt-

linie entschieden. D. h. dieser Wert von 20 ɛg/mį ist zunªchst nur als indikativer Wert zu ver-

stehen. 

Die Richtlinie ist noch nicht in deutsches Recht überführt.   
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6 Ermittlung der Immissionskenngrößen 

Zur Ermittlung der Immissionskenngrößen wird die Immissionsgesamtbelastung in modellmäßig 

beschreibbare Komponenten aufgelöst.  

Die Gesamtbelastung für die betrachteten Jahre setzt sich demnach aus der allgemeinen 

Grundbelastung, den Immissionsbeiträgen des Kfz-Verkehrs im Umfeld des Flughafens Dort-

mund sowie des Luftverkehrs einschließlich Vorfeldbetrieb zusammen.  

Schwerpunkt der vorliegenden Ausarbeitung bildet der Vergleich der Immissionsbeiträge des 

Luftverkehrs mit anerkannten Beurteilungskriterien.  

Daher wurden die Immissionsbeiträge des Luftverkehrs detailliert durch Ausbreitungsrechnun-

gen für die in Kapitel 4 betrachteten Emissionen des Luftverkehrs bestimmt.  

Auf eine flächendeckende Ermittlung der Immissionsbeiträge des Kfz-Verkehrs auf dem über-

geordneten Straßennetz wurde für die vorliegende Ausarbeitung verzichtet.  

 

Immissionsbeitrag Luftverkehr  Einfluss des Luftverkehrs im Prognose-Planfall 

2025 

Immissionsbeitrag Kfz-Verkehr  Einfluss des übergeordneten Straßennetzes im 

Umfeld des Flughafens im Prognose-Planfall 

2025 

(Hinter)-Grundbelastung Allgemeine Grundbelastung ohne den Einfluss 

des übergeordneten Straßennetzes im Umfeld 

des Flughafens 

 

Zur Charakterisierung der Langzeitbelastung wurden die Jahresmittelwerte der Immissionszu-

satzbelastung errechnet.  

Die Kurzzeit-Beurteilungswerte wurden nach den Vorgaben zur Mittelung der jeweiligen ein-

schlägigen Richtlinien ermittelt. 

 

6.1 Rechengebiet, Lage der Berechnungspunkte 

Die Emissionen des Luftverkehrs, die maßgeblich zu den Immissionen in schutzbedürftiger 

Wohnbebauung beitragen, werden im Wesentlichen im Bereich der bestehenden bzw. der ge-

planten Start-/Landebahn sowie auf den Vorfeldern und Rollwegen freigesetzt. Dabei ist zu be-

achten, dass bodennah freigesetzte Emissionen lufthygienisch sehr viel stärker wirksam wer-

den als in größerer Höhe über dem Boden freigesetzte Luftverunreinigungen.  

Für die Ausbreitungsrechnungen wurde ein Rechengebiet von 10 km x 7 km zugrunde gelegt. 

Der Flughafen Dortmund ist zentral in dem Rechengebiet gelegen.  
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Das Untersuchungsgebiet ist durch den südwestlichen Eckpunkt mit den Gauß-Krüger-

Koordinaten Rechtswert RW 3398946 und Hochwert HW 5706727 begrenzt. 

Für dieses Rechengebiet wurden die Immissionsbeiträge flächenhaft in einer horizontalen Auf-

lösung von 100 m x 100 m ermittelt.  

Zur punkthaften Beurteilung der Immissionsbeiträge des Luftverkehrs sowie der Gesamtbelas-

tung wurden darüber hinaus im Rechengebiet 4 Immissionsorte an den nächstgelegenen 

schutzbedürftigen Bereichen definiert (vgl. Tabelle 1). 

Das Rechengebiet und die Immissionsorte sind in Anlage 1 dargestellt.  

 

6.2 Ausbreitungsmodell 

Die Emissionsquellen des Flughafens stellen im wesentlichen Linienquellen dar.  

Für die Berechnung der Immissionsbeiträge wurden diese Linienquellen in einzelne Quellpunk-

te aufgelöst.  

Die Betriebsrichtungsverteilungen der einzelnen AzB-Klassen wurde entsprechend den Vorga-

ben im Datenerfassungssystem DES übernommen. 

Die Quellen für die Vorfeldemissionen wurden in Form von Flächenquellen modelliert. Für die 

quellgruppenspezifischen Ausbreitungsmodelle wurde eine Ausbreitungsrechnung mit dem 

Lagrangeschen Partikelmodell (VDI 3945 Blatt 3 /18/) für den Prognose-Planfall 2025 durchge-

führt. Verwendet wurde das Ausbreitungs-Modell LASAT, Version 2.11, das in das Flughafen-

modellsystem LASPORT integriert ist. 

Der spezifischen Landnutzung innerhalb des untersuchten Gebietes wurde durch eine Berück-

sichtigung der jeweiligen Rauhigkeitslänge nach dem Corine-Kataster Rechnung getragen. 

Die Modellparameter des Lagrangeschen Ausbreitungsmodells sind zusammenfassend in Ta-

belle 7 dargestellt. 

 

Tabelle 7: Modellparameter Lagrangesches Ausbreitungsmodell 

Modellparameter Flughafen Dortmund 

Untersuchungsgebiet 10 km x 7 km 

linke untere Ecke: Gauß-Krüger RW 3398946 und HW 5706727 

Räumliche Auflösung horizontal:  100 m x 100 m 

Aufpunkthöhe  1,5 m über Gelände gemäß Nr. 7,  

Anhang 3, TA Luft 2002 

Bodenrauhigkeit Mittlere Bodenrauhigkeit im Untersuchungsgebiet aus Daten des Corine-

Katasters zur Landnutzung  
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6.3 Umwandlung NO Ą  NO2 

Da Stickstoffoxide (NOx = Summe aus NO + NO2) von Kraftfahrzeugen und Flugzeugen zu ei-

nem hohen Anteil in Form von NO emittiert werden, entsteht NO2 überwiegend erst während 

der Ausbreitung in der Atmosphäre. Im Nahbereich von Flugbahnen und Straßen wird die NO 

Č  NO2-Umwandlung hauptsächlich vom Ozon-Angebot bestimmt, das zu Zeiten der Verkehrs-

spitzen (beim Kfz-Verkehr: Morgen- und Abendstunden) meist vergleichsweise niedrig ist. 

Die chemische Umsetzung von NO zu NO2 wurde über stabilitätsabhängige Umsetzungsraten 

nach VDI-Richtlinie 3782 Blatt 1 berücksichtigt.  

Die Angaben zu den Stickoxid-Emissionen der Luftfahrzeuge lagen lediglich für die Summe 

NOx vor. Für die Ausbreitungsberechnungen, bei denen die Umwandlung von NO nach NO2 be-

rücksichtigt wurde, mussten die Emissionsstärken getrennt nach NO und NO2 angegeben wer-

den. Sie wurden für alle Quellen auf einen anfänglichen Massenanteil von 15 % NO2 in NOx für 

Flugzeugemissionen angesetzt. 

 

6.4 Abschätzung des Immissionsbeitrages PM2,5 

Da der Prognose-Planfall für das Jahr 2025 berechnet wird und davon ausgegangen werden 

kann, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Vorgaben der Europäischen Union zum Immissions-

schutzrecht zur  Einführung eines Immissionswertes für PM2,5 ab dem Jahr 2015 in das deut-

sche Recht übernommen sein werden, müssen für die zukünftigen Szenarien auch die entspre-

chenden PM2,5-Immissionskenngrößen ermittelt werden. 

Erste orientierende Ergebnisse von PM2,5-Immissionsmessungen liegen an ausgewählten 

Luftmessstationen bereits vor. Für eine konservative Abschätzung wird derzeit von einem 

PM2,5-Anteil an den PM10-Immissionen von maximal ca. 80 % ausgegangen. 

Zur überschlägigen Ermittlung der Immissionssituation für PM2,5 wird im Weiteren daher dieser 

funktionale Zusammenhang verwendet.  

 

6.5 Stickstoffdeposition 

Die gesamten Stickstoffeinträge an einem Standort setzen sich aus reduziertem Stickstoff (NH3 

und NH4+) und oxidiertem Stickstoff (insbesondere NO und NO2) zusammen.  

NO und NO2 entstehen hauptsächlich bei Verbrennungsprozessen und tragen im Mittel über 

ganz Deutschland zu etwa einem Drittel zur Stickstoff-Gesamtdeposition bei. NH3 und NH4+ 

werden in erster Linie durch die landwirtschaftliche Nutzung emittiert.  

Die Gesamtdeposition setzt sich aus drei verschiedenen Depositionsflüssen zusammen. Die 

nasse Deposition ist der Eintrag von gelösten Spezies in Rezeptorsysteme durch alle Arten 

von Niederschlägen (Regen, Schnee, u. a. Hydrometeore).  
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Die trockene Deposition ist der gasförmige oder partikuläre Eintrag luftgetragener Spezies in 

ungelöster Form. Die Deposition der Inhaltsstoffe im Nebel- und Wolkenwasser wird als feuch-

te (auch: okkulte) Deposition bezeichnet. 

Die nasse Deposition ist im Wesentlichen unabhängig vom Rezeptor, d. h. Einträge in Wälder 

unterscheiden sich bei ansonsten gleichen Bedingungen in ihrer Höhe nicht von Einträgen in 

andere Rezeptorsysteme (Wasserflächen, Wiesen, Siedlungsflächen, etc.).  

Dagegen ist der trockene und okkulte Depositionsfluss deutlich abhängig von den 

Rezeptoreigenschaften. In erster Linie ist dabei die exponierte Oberfläche der 

Rezeptorsysteme entscheidend.  

So ist der Eintrag über den trockenen Depositionsfluss bei Wäldern deutlich höher als bei 

Rezeptorsystemen mit geringeren und damit weniger strukturierten Oberflächen (Äcker, Wie-

sen, Wasseroberflächen). 

Im vorliegenden Fall erfolgt die Berechnung der trockenen Deposition auf Basis der meteorolo-

gischen Bedingungen, den stoffspezifischen Depositionsgeschwindigkeiten und der vorherr-

schende Boden- und Oberflächenbeschaffenheit.  

Die Depositionsgeschwindigkeiten werden für die betrachteten Stickoxide (NO+NO2) nach der 

VDI-Richtlinie 3782, Blatt 5, angesetzt. 

In dieser VDI-Richtlinie 3782, Blatt 5 ĂUmweltmeteorologie ï Atmosphärische Ausbreitungsmo-

delle ï Depositionsparameterñ werden theoretische Bestimmungsmethoden und aus Messun-

gen abgeleitete Werte für die Depositionsgeschwindigkeit von Aerosolen und Spurengasen zu-

sammen gestellt.  

Zur Abschätzung der Deposition werden in dieser Richtlinie folgende Depositionsgeschwindig-
keiten (vd)  angegeben: 

NO  vd = 0,05 cm/s 

NO2  vd = 0,3 cm/s 

Der Anteil der nassen Deposition wird auf Basis von Zuschlägen zu Stickstoffeinträgen aus tro-

ckener Deposition unter Berücksichtigung der Niederschlagszeitreihe sowie der Abstandsver-

hältnisse für die verschiedenen Emittentengruppen ermittelt. NO ist schlecht wasserlöslich. 

Aufgrund der geringen Wasserlöslichkeit ist der Beitrag der nassen Deposition von NO sehr ge-

ring. 

Im deutschlandweiten Mittel trägt die Trockendeposition zu etwa zwei Dritteln, die Nassdeposi-

tion zu etwa einem Drittel zur Gesamtdeposition der Stickstoffverbindungen bei, während die 

Deposition mit Nebel- und Wolkenwasser in Waldgebieten nur einen vergleichsweise geringen 

Beitrag von bis zu 4 % zur Gesamtdeposition liefert. 
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Ermittlung der Zusatzbelastung 

Die Berechnung der Deposition erfolgt auf Basis der meteorologischen Bedingungen, den stoff-

spezifischen Depositionsgeschwindigkeiten und der vorherrschenden Boden- und Oberflächen-

beschaffenheit. Die Depositionsgeschwindigkeiten werden für die betrachteten Stickoxide 

(NO+NO2) nach VDI 3782, Blatt 5, angesetzt.  

In Hinblick auf die Gesamtbelastung ist die nasse Deposition von untergeordneter Bedeutung. 

In konservativem Ansatz wird für die nasse Deposition von NO2 ein Zuschlag von einem Drittel 

vergeben. 
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7 Immissionsbelastung  

Die Immissionsbelastung setzt sich aus der allgemeinen Grundbelastung (Immissionshinter-

grundbelastung) sowie den Immissionsbeiträgen des Flug- und Flughafenbetriebs des Flugha-

fens Dortmund zusammen.  

 

7.1 Immissionshintergrundbelastung 

Die Immissionsgrundbelastung im Jahresmittelwert wurde aus frei zugänglichen Daten des 

Luftqualitätsüberwachungsmessnetzes Nordrhein-Westfalen (LUQS) ermittelt. 

Ca. 8 km östlich des Flughafens befindet sich die Station Unna Palaiseaustraße, die in vorstäd-

tischem Gebiet liegt und als Hintergrundmessstation Daten zur Immissionsbelastung liefert. Die 

Station steht auf einem Schulgelände innerhalb eines Wohngebietes, etwa 1,5 km nördlich des 

Stadtzentrums Unna. Etwa 2 km südöstlich befindet sich ein Gewerbegebiet. Die BAB 1 verläuft 

westlich. 

Darüber hinaus befindet sich ca. 10 km westlich des Flughafens die städtisch geprägte Station 

Dortmund-Eving. Die Station steht an einer stark befahrenen Ortsstraße (Tempo-30-Zone) im 

Südosten Dortmunds. Etwa 500 m östlich der Station liegt ein Werk der Deutschen Bahn AG. 

Nördlich verläuft von West nach Ost in ca. 1,1 km die Bundesstraße 1. 

Aufgrund Ihrer Lage und der Charakteristik (Gebietstyp und Stationstyp) stellen die beiden Sta-

tionen eine geeignete Grundlage für die Abschätzung der Immissionsgrundbelastung der 

schutzbedürftigen Nutzungen im Umfeld um den Flughafen Dortmund dar.  

Der Abschätzung der Immissionsgrundbelastung liegen Daten zur Luftschadstoffsituation an 

den beiden Stationen aus den Jahren 2005 bis 2009 vor. 

In nachfolgender Tabelle 8 sind die Immissionskenngrößen für die Schadstoffkomponenten 

Stickstoffdioxid NO2 und Feinstaub PM10 der Messstationen dargestellt.  
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Tabelle 8: Immissionskenngrößen (Hintergrundbelastung) aus dem Messnetz des 

LANUV 

  Unna Königsborn Dortmund Eving 

GK RW/HW 3409468/5713364 2601164/5712387 

Entfernung  ca. 8 km (östlich) ca. 10 km (westlich) 

Umgebung vorstädtisches Gebiet städtisches Gebiet 

Stationsart Hintergrund Hintergrund 

Stickstoffdioxid NO2 

  JMW [µg/m³] 
Max SMW 

[µg/m³] SMW Ü 200 JMW [µg/m³] 
Max SMW 

[µg/m³] SMW Ü 200 

2005 27 93 0 34 165 0 

2006 26 103 0 33 116 0 

2007 26 116 0 32 132 0 

2008 27 95 0 33 112 0 

2009 28 97 0 34 170 0 

Mittelwert/ Anteil 
am Beurteilungs-
wert 

27 / 67% -* -* 33 / 83% -* -* 

Beurteilungswert*** 40 -* 18 40 -* 18 

Feinstaub PM10 

  JMW [µg/m³] TMW Ü 50 [Anzahl] JMW [µg/m³] TMW Ü 50 [Anzahl] 

2005 24 9 27 26 

2006 -** -** 28 22 

2007 -** -** 27 24 

2008 -** -** 26 16 

2009 -** -** 25 16 

Mittelwert/ Anteil 
am Beurteilungs-
wert 24 / 60% -* 27 / 67% -* 

Beurteilungswert*** 40 35 40 35 

* nicht relevant   ** nicht erfasst   *** Beurteilungswert TA Luft/22. BImSchV 

JMW  Jahresmittelwert       Max  Jahresmaximalwert       SMW  Stundenmittelwert       TMW  Tagesmittelwert 
Ü 50   Überschreitungen 50 µg/m³ 

Die Zusammenstellung der Daten zur Grundbelastung der betrachteten Immissionsmesssta-

tionen des LANUV zeigen, dass die Jahresmittelwerte für alle betrachteten Schadstoffkompo-

nenten die Beurteilungswerte für die Langzeitbelastung der TA Luft bzw. der 22. BImSchV deut-

lich unterschreiten.  

Der maximale Beurteilungswertanteil beträgt 83 % für Stickstoffdioxid NO2 an der Station Dort-

mund-Eving. Für Feinstaub PM10 beträgt der maximale Anteil der Grundbelastung am Beurtei-

lungswert der TA Luft/22. BImSchV weniger als 70 %.  
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7.2 Immissionsbeiträge durch den Flug- und Flughafenbetrieb 

Die Ergebnisse der Luftschadstoffuntersuchung sind für die betrachteten Immissionsorte 

(schutzbedürftige Wohnbebauung) in der nachfolgenden Tabelle 9 zusammengestellt.  

Die räumliche Ausbreitung der flug- und flughafenbedingten Emissionen ist für die Schadstoffe 

Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaub für den Planfall 2025 den Anlagen 2 und 3 zu entnehmen.  

Maßgebend für die flug- und flughafenbedingten Immissionsbeiträge in der Nähe von schutz-

bedürftigen Wohnbebauungen sind insbesondere die bodennahen Emissionen auf den Flugbe-

triebsflächen.  

Emissionen in größeren Flughöhen ab 300 m tragen nur noch sehr gering zu den Immissions-

beiträgen bei. Emissionen in Flughöhen > 900 m können am Boden nicht mehr zu einer Kon-

zentrationserhöhung beitragen. Vorsorglich wurde die Höhe des Rechengebietes deshalb (ent-

sprechend der Höhenbegrenzung des LTO-Zyklusses) mit 900 m angesetzt. 

In Hinblick auf den Schutz der umliegenden Wohnbebauung (Immissionsorte 1-4) wurden die 

Ergebnisse für 4 Immissionsorte punktbezogen ausgewertet und in der Tabelle 9 zusammen 

gestellt. 

 

Tabelle 9: Bewertung an den Immissionsorten  

Immissionsort 

Stickstoffdioxid NO2 Feinstaub PM10 

IJZ1) IJG2) % IGW3) ISZ4) IJZ IJG % IGW ITZ5) 

[µg/m³] [µg/m³] [%] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [%] [µg/m³] 

IO1  
(Einzelgebäude 
Haus Massen) 

0.1 33.1 83 3.6 0.0 27.0 68 0.2 

IO2  

(Wohnnutzungen 
im Gewerbe- und 
Industriegebiet 
Wickede Süd) 

0.1 33.1 83 4.0 0.0 27.0 68 0.3 

IO3  
(Wohnnutzungen 
in Asseln) 

0.2 33.2 83 14.5 0.1 27.1 68 0.6 

IO4  
(Wickeder 
Chaussee) 

0.4 33.4 84 57.1 0.1 27.1 68 0.6 

1) IJZ   Immissionszusatzbelastung durch Flug- und Flughafenbetrieb im Jahresmittel 
2) IJG   Immissionsgesamtbelastung im Tagesmittel  

3) % IGW  Anteil am Immissionsgrenzwert 

4) ISZ   maximale Immissionszusatzbelastung im Stundenmittel 

5) ITZ   maximale Immissionszusatzbelastung im Tagesmittel 
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Insgesamt ergibt sich für die Immissionsbeiträge durch den Flug- und Flughafenbetrieb:  

 Im Prognose-Planfall 2025 unterschreiten die Immissionsbeiträge zur Langzeitbe-

lastung durch den Flug- und Flughafenbetrieb für die Schadstoffe Feinstaub 

PM10 und PM2.5 und Stickstoffdioxid selbst an den höchstbeaufschlagten Wohnnut-

zungen die Irrelevanzschwellen (3 % der jeweiligen Beurteilungswerte) und sind da-

her als irrelevant zu bezeichnen.  

 Die höchsten Immissionsbeiträge zur Langzeitbelastung ergeben sich für die 

Schadstoffe Stickstoffdioxid und Feinstaub PM10/PM2.5 am IO 4 (Wickeder Chaus-

see). Die Immissionsbeiträge liegen jedoch auch in der höchstbeaufschlagten 

schutzbedürftigen Wohnnutzung bei < 2 % der jeweiligen Immissionswerte. 

 Im Hinblick auf die Immissionsbeiträge zur Kurzzeitbelastung ergeben sich für alle 

Luftschadstoffe an den schutzbedürftigen Immissionsorten Anteile in den umliegen-

den Ortslagen von < 30 % der jeweiligen Beurteilungswerte.  

 Zur Bewertung der Immissionskenngrößen der Kurzzeitbelastung gibt Nr. 4.7 der 

TA Luft Hinweise. 

 Die Einhaltung des Immissions-Tageswertes für Feinstaub und Schwefeldioxid 

ist dabei auf jeden Fall sicher gestellt, wenn  

1.) die Kenngröße der Vorbelastung im Jahresmittel < 90 % des Immissions-

Jahreswertes ist und  

2.) der Tagesmittelwert der Vorbelastung die zulässige Überschreitungshäufigkeit 

des Immissions-Tageswertes zu maximal 80 % erreicht und  

3.) sämtliche für alle Aufpunkte berechneten Tageswerte der Zusatzbelastung nicht 

größer sind, als es der Differenz zwischen dem Immissions-Tageswert (50 µg/m³ 

für Feinstaub) und dem Immissions-Jahreswert (40 µg/m³ für Feinstaub) ent-

spricht (Differenz 10 µg/m³). 

 Zu 1.): Der Anteil der Vorbelastung für Feinstaub am Immissions-Jahreswert beträgt 

67 % und ist damit jeweils deutlich < 90 % des Immissions-Jahreswertes. 

Zu 2.): Der Tagesmittelwert von 50 µg/m³ für Feinstaub wird in der Vorbelastung für 

die Jahre 2005-2007 jeweils zwischen 16 und 26 mal überschritten (Station Dort-

mund-Eving).  Die Überschreitungshäufigkeit des Immissions-Tageswertes ist damit 

geringer als zulässig (< 80 %).  

 Zu 3.): Der Maximalwert der Zusatzbelastung für Feinstaub im Tagesmittel beträgt in 

den schutzbedürftigen Nutzungen im Umfeld des Flughafens im Prognose-

Planfall 2025 0,6 µg/m³ und im gesamten Untersuchungsgebiet außerhalb des Flug-

hafengeländes 2,0 µg/m³ (in unmittelbarer Vorfeldnähe an der Wickeder Chaussee) 

und ist damit < 10 µg/m³.  

 Eine Überschreitung von Kurzzeit-Beurteilungswerten im Tagesmittel aufgrund 

der Immissionsbeiträge des Flughafens Dortmund ist daher nicht zu erwarten.  
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 Die Einhaltung des Immissions-Stundenwertes für Stickstoffdioxid ist nach 

Nr. 4.7 der TA Luft auf jeden Fall sicher gestellt, wenn  

1.) die Kenngröße der Vorbelastung im Jahresmittel < 90 % des Immissions-

Jahreswertes ist und  

2.) der Stundenmittelwert der Vorbelastung die zulässige Überschreitungshäufigkeit 

des Immissions-Stundenwertes zu maximal 80 % erreicht und  

3.) sämtliche für alle Aufpunkte berechneten Tageswerte der Zusatzbelastung nicht 

größer sind, als es der Differenz zwischen dem Immissions-Stundenwert 

(200 µg/m³) und dem Immissions-Jahreswert (40 µg/m³) entspricht (Differenz 

160 µg/m³). 

 Zu 1.): Der Anteil der Vorbelastung für Stickstoffdioxid am Immissions-Jahreswert ist 

< 90 % des Immissions-Jahreswertes. 

 Zu 2.): Der Stundenmittelwert von 200 µg/m³ für Stickstoffdioxid wird in der Vorbelas-

tung für die Jahre 2005-2007 nicht überschritten (Station Dortmund-Eving). 

 Die Überschreitungshäufigkeit des Immissions-Stundenwertes ist damit geringer als 

zulässige  << 80 %.  

 Zu 3.): Der Maximalwert der Zusatzbelastung für Stickstoffdioxid im Stundenmittel be-

trägt im Prognose-Planfall 2025 57,1 µg/m³ und im gesamten Untersuchungsgebiet 

außerhalb des Flughafengeländes 109 µg/m³ (in unmittelbarer Vorfeldnähe an der 

Wickeder Chaussee) und ist damit < 160 µg/m³.  

 Eine Überschreitung von Kurzzeit-Beurteilungswerten im Stundenmittel aufgrund 

der Immissionsbeiträge des Flughafens Dortmund ist daher nicht zu erwarten.  

 

In Hinblick auf die Gesamtbelastung (Langzeitbelastung) zeigt sich:  

 Die Kenngrößen der Gesamtbelastung aus Hintergrundbelastung und Immissionsbei-

trag des Flug- und Flughafenbetriebes unterschreiten für alle betrachteten Schadstof-

fe die jeweiligen Beurteilungswerte. Der höchste Beurteilungswertanteil ist für den 

Schadstoff Stickstoffdioxid NO2 mit einem Anteil von ca. 83 % am Immissionswert zur 

Langzeitbelastung der TA Luft/ 22. BImSchV von 40 µg/m³.  

Auch in Hinblick auf Feinstaub PM2,5 ergibt die konservative Abschätzung anhand 

eines PM2,5-Anteils an den PM10-Immissionen von maximal ca. 80 % eine maximale 

Immissionskonzentration von 21,7 µg/m³ 87 ס % des Immissionsgrenzwertes für die 

1. Stufe der Richtlinie 2008/50/EG /13/. 

Insbesondere im Umfeld von Hauptverkehrsstraßen können punktuell von diesen 

großräumigen Hintergrundbelastungen abweichende Immissionskonzentrationen auf-

treten. Auf eine flächendeckende Ermittlung der Immissionsbeiträge des Kfz-

Verkehrs auf dem übergeordneten Straßennetz wurde für die vorliegende Ausarbei-

tung verzichtet.  
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In Anbetracht der irrelevanten Immissionsbeiträge sind auch für die Gesamtbelastung 

keine Überschreitungen der jeweiligen Beurteilungswerte aufgrund der Emissionen 

durch den Flug- und Flughafenbetrieb zu erwarten.  
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8 Auswirkungen der Stickstoffemissionen des Flughafenbetriebes 
auf empfindliche Biotope 

8.1 Potenziell empfindliche naturschutzfachliche Gebietsausweisungen 

Im Umfeld des Flughafens Dortmund bestehen verschiedene naturschutzfachliche Gebiets-

ausweisungen zum Schutz von bedeutsamen Arten- und Biotopvorkommen. Hierbei handelt es 

sich um die in der nachfolgenden Tabelle zusammen gestellten Gebiete. 

Tabelle 10: Naturschutzfachliche Gebietsausweisungen  

Nr.  Objekt-Nr.  Gebietsname Beschreibung 

1 BK-4411- 

905 

NSG Soelder Bruch Erlen-Auenwald und arten- und strukturreiche 

Wiesen-Brache mit Gehölzstreifen, Hecken, Gra-

ben und verlandeten Kleingewässern 

2 BK-4411- 

0143 

Kulturlandschaftskomplex 

Nartroper Bach nördlich 

Holzwickede 

Landschaftsschutzgebiet LSG 

3 BK-4411- 

0144 

Feldgehölz südlich der B 

1 östlich von Holzwicke-

de 

Landschaftsschutzgebiet LSG 

4 BK-4411- 

902 

NSG Liedbachtal Naturschutzgebiet NSG: wertvolle Feuchtgrün-

landbrache mit Seggenriedern und Rote Liste Ar-

ten, umgeben von bewaldeten Talhängen 

5 BK-4411- 

0259 

Talabschnitt südliche 

Obermassen  

Geschützter Landschaftsbestandteil, Naturdenk-

mal, Vorschlag für LSG, NSG-würdig; Bachtal mit 

Hangweide, Magerrasen, Gehölz, etc. 

6 BK-4411- 

502 

Massener Bach im Orts-

teil Massen  

Fließgewässer als Vernetzungsbiotop 

 

Die Lage der naturschutzfachlichen Gebietsausweisungen geht aus der folgenden Abbildung 6 

hervor. Die Nummerierung entspricht dabei der Nummerierung in voranstehender Tabelle. 
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Abbildung 6: Lage naturschutzfachlicher Gebietsausweisungen im Umfeld des 

Flughafens Dortmund 

 

8.2 Empfindlichkeit der Biotope gegenüber Stickstoffeinträgen 

Der Eintrag von Stickstoffverbindungen in den Boden bzw. unmittelbar in die Vegetation ge-

fährdet empfindliche Ökosysteme auf verschiedene Weisen. Im nahen Umfeld eines Emitten-

ten, wie im Fall des Flughafens Dortmund, sind in erster Linie die Folgen des erhöhten Nähr-

stoffangebots und des Nährstoffungleichgewichtes von Relevanz. Bereits in niedrigen Dosen 

können Stickstoffeinträge bei entsprechend langer Einwirkungszeit zu nachteiligen Verschie-

bungen im Artenspektrum von Lebensgemeinschaften führen.  

1 

Flughafen Dortmund 

2 

3 

4 

5 

6 
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Dies gilt besonders auf mageren Standorten: Lebensräume, die auf naturnahe Böden bzw. 

Nährstoffarmut angewiesen sind, verlieren infolge des Stickstoffeintrags auf Dauer ihre typische 

Artenzusammensetzung. In Heiden und Grünländern nimmt der Anteil der niedrigwüchsigen, 

blühenden Kräuter generell ab, was sich nachteilig auf Spinnen- und Insektenpopulationen so-

wie schließlich auf das Nahrungsangebot z.B. für Reptilien und Vögel auswirkt.  

Die Entwicklung einer geschlossenen Grasnarbe mit starker Streuproduktion verändert dras-

tisch das Mikroklima der bodennahen Schicht und stellt eine Besiedlungshürde z.B. für charak-

teristische Käferarten der offenen Standorte dar.   

Als besonders empfindlich gegen Stickstoffeinträge gelten einige Moose, Flechten und Pilze. 

Aufgrund der Wechselbeziehungen zwischen Bäumen und empfindlichen Wurzelpilzen gehören 

die meisten Laubwälder zu den stickstoffempfindlichen Lebensraumtypen. Auch in der Zusam-

mensetzung der Krautschicht finden Artenverschiebungen statt.  

Am Beispiel von Magerrasen lässt sich zeigen, dass die durchschnittliche Anzahl der höheren 

Pflanzen pro Untersuchungsfläche mit der Höhe der Stickstoffdeposition abnimmt (Stevens et 

al. 2004). 

 

 

Abbildung 7: Stickstoffdeposition und Artenvielfalt in Magerrasen 

Quelle: Stevens, C.J., Diese, N.B., Mountford, J.O. & D.J. Gowing (2004): Impact of nitrogen deposition on the spe-
cies richness of grasslands. ï Science 300: 1876-1879.   

 

Vergleichbare Beziehungen wurden für weitere Lebensraumtypen nachgewiesen. Die düngen-

de Wirkung des Stickstoffs fördert das Wachstum weniger Arten, die konkurrenzschwächere Ar-

ten verdrängen.  

Stickstoffverbindungen reagieren mit dem Wasser von basenarmen Gewässern und lösen eine 

Versauerung aus, die sich auf die Lebensgemeinschaften von oligotrophen Seen negativ aus-

wirkt.   



 

Flughafen Dormtund GmbH 
Luftverkehrsrechtliches Genehmigungsänderungsverfahren 2010  
Luftschadstoffgutachten 
  

 

     Blatt 37 

 DR.-ING. FRANK DRÖSCHER 
  TECHNISCHER  UM                         W                ELTSCHUTZ 
 

 

Die gesamten Stickstoffeinträge an einem gegebenen Standort setzen sich aus reduziertem 

Stickstoff (NHX = NH3 + NH4
+) und oxidiertem Stickstoff (NOY = NO + NO2 + NO2

- + NO3
-) zu-

sammen. NOY wird hauptsächlich bei Verbrennungsprozessen emittiert und trägt im Mittel über 

ganz Deutschland zu etwa einem Drittel zur Stickstoff-Gesamtdeposition bei. NHx wird in erster 

Linie durch die landwirtschaftliche Nutzung emittiert.   

 

 

Abbildung 8: Wichtigste anthropogene Stickstoffquellen 

Quelle: NEGTAP (2001): Transboundary Air Pollution. Acidification, Eutrophication and Ground-Level Ozone in the 
UK. ï Prepared by the National Expert Group on Transboundary Air Pollution on behalf of the UK Department for 
Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) and the devolved Administrations. 322pp.   

Oxidierter und reduzierter Stickstoff gelangt über trockene und nasse Deposition auf die Vege-

tation und in den Boden:   

 Die trockene N-Deposition macht ca. zwei Drittel der Gesamt-N-Deposition aus.   

 Stickstoffoxide lösen sich in Wassertropfen erst nach einer längeren Verweildauer sowie 

bei horizontalem und vertikalem Transport in der Atmosphäre auf. Die Stickstoffimmissi-

onen einer Punktquelle beeinflussen deshalb erst in einem Abstand von ca. 15 km vom 

Emissionspunkt die Stickstoffeinträge in der nassen Deposition (NEGTAP 2001). Aus 

diesem Grund ist die vorhabensbedingte nasse Deposition für die betrachteten Schutz-

gebiete im nahen Umfeld des Flughafens nicht von Relevanz.  
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8.3 Grundbelastung durch Stickstoffeinträge 

Die Gesamtbelastung durch Stickstoffeinträge im Umfeld des Flughafens Dortmund setzt sich 

aus der Grundbelastung ohne das Vorhaben einerseits und die vorhabensbedingte Verände-

rung der Stickstoffeinträge andererseits zusammen.  

Für die Grundbelastung stehen keine Messwerte aus dem Umfeld des Flughafens zur Verfü-

gung. Jedoch wurden flächendeckend durch Simulationsrechnungen die Gesamt-Stickstoff-

einträge für ganz Deutschland für das Bezugsjahr 2004 ermittelt. Für alle hier betrachteten Bio-

tope im Untersuchungsgebiet weist der vom Umweltbundesamt UBA betriebene Osiris-Viewer 

(http://osiris.uba.de/website/depo1/viewer.htm) eine Grundbelastung von 27 kg/(ha*a) aus. 

Als empirisch bestimmte Wirkschwellen für die Gesamtstickstoff-Deposition, den sogenannten 

Critical Loads (CL) für Stickstoffeinträge, zitiert der Arbeitskreis des Länderausschusses für 

Immisionsschutz LAI ĂErmittlung und Bewertung von Stickstoffeintrªgenñ in seinem Abschluss-

bericht  vom 13.09.06 aus der sog. Berner Liste folgende Critical Load ïWerte: 

 Kalkmagerrasen in NRW (Kalkmagerrasen): 15 ï 25 kg N/(ha*a) 

 Magerweise/ Borstgrasrasen in NRW (geschlossene bodensaure Rasen mit trockenen 

bis neutralen Feuchtegraden): 10 ï 20 kg N/(ha*a) 

 Magerwiesen in NRW (Mähwiesen tiefer und mittlerer Lagen): 20 ï 30 kg N/(ha*a) 

 Binnendünen, Sand- und Silikatmagerrasen (geschlossenes Rasen) in NRW (Boden-

saure Binnendünen mit geschlossenen Rasen): 10 - 20 kg N/(ha*a) 

 Pfeifengraswiesen:  15 - 25 kg N/(ha*a) 

Auch ohne eine genaue Zuordnung der betroffenen empfindlichen Biotope zu den Referenzbio-

topen ergibt sich aus diesen Beurteilungswerten, dass die bestehenden Stickstoffeinträge von 

27 kg/(ha*a) bereits die kritischen Eintragswerte empfindlicher Biotope erreicht bzw. überschrit-

ten haben. 

Durch Mahd oder Beweidung wird den betroffenen Biotopen Stickstoff entzogen. Für schwach-

wüchsige Kalkhalbtrockenrasen wurde in den Niederlanden durch eine jährliche einmalige 

Mahd im Frühherbst ein Stickstoffaustrag von ca. 25 kg/ha ermittelt (Berendse et al. 1993). 

Dies entspricht bereits in etwa dem Stickstoffeintrag durch die Grundbelastung im Untersu-

chungsraum. Bei stärkerer Nutzungsintensität übersteigt der Austrag durch Mahd oder Bewei-

dung den atmosphärischen Stickstoffeintrag deutlich.  

Dennoch sind vorhabensbedingte Belastungserhöhungen in jedem Fall einer besonderen Prü-

fung zu unterziehen.  

http://osiris.uba.de/website/depo1/viewer.htm
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8.4 Stickstoffeinträge durch den Flug- und Flughafenbetrieb 

Maßgebliche Ursache für die flugbetriebsbedingten Stickstoffeinträge im Umfeld eines Flugha-

fens sind die Flugzeugbewegungen auf der Start- und Landebahn und in Haltezonen auf den 

Rollwegen in unmittelbarerer Nähe des Startrollpunktes. Ein weiterer Bereich besonders hoher 

Stickstoffeinträge ist die Umgebung der Vorfeldflächen. 

Zur Beurteilung vorhabensbedingter Belastungsveränderungen werden im Allgemeinen zu-

nächst Irrelevanzschwellen angewendet. In Bezug auf Stickstoffeinträge in Ökosysteme beste-

hen derzeit keine verbindlichen Irrelevanzschwellen.  

In nachfolgender Tabelle 11 sind die maximalen Beiträge zur Stickstoffdeposition durch den 

Flug- und Flugplatzbetrieb dargestellt. 

 

Tabelle 11: Beiträge zur Stickstoffdeposition in den umliegenden naturschutz-

fachlichen Gebietsausweisungen durch den Flug- und Flugplatzbetrieb  

Nr. Objekt-Nr. Gebietsname Beiträge zur Stickstoffdeposition 

[kg/(ha x a)] 

1 BK-4411-905 NSG Soelder Bruch < 0,1  

2 BK-4411-0143 Kulturlandschaftskomplex Nartroper 

Bach nördlich Holzwickede 

0,1 

3 BK-4411-0144 Feldgehölz südlich der B 1 östlich 

von Holzwickede 

0,1 

4 BK-4411-902 NSG Liedbachtal < 0,1 

5 BK-4411-0259 Talabschnitt südliche Obermassen  0,1 

6 BK-4411-502 Massener Bach im Ortsteil Massen  0,1 

 

Nach einem fachgutachtlichen Beurteilungsvorschlag von Uhl et al. (2007) können 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen von FFH-Lebensraumtypen durch Stickstoffeinträge 

dann stets als unerheblich gelten, wenn sie nicht mehr als 3% des für den Biotoptyp anzuwen-

denden CL-Werts erreichen. Übersteigt der vorhabensbedingte Stickstoffeintrag diese 

Irrelevanzschwelle, so sind die übrigen Einflussgrößen in Betracht zu ziehen. 

Bei Untergrenzen der CL-Werte von 10 ï 20 kg N/(ha*a) ergibt sich daraus eine 

Irrelevanzschwelle von 0,3 bis 0,6 kg N/(ha*a).  

 

Gemessen an der Irrelevanzschwelle zeigt sich: 

 In den umliegenden naturschutzfachlichen Gebietsausweisungen ergibt sich 

keine Überschreitung der Irrelevanzschwelle von 0,3 ï 0,6 kg/(ha*a).  

.  
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9 Abschätzung der vorhabensbedingten Auswirkungen auf die CO2-
Emissionen 

In der Regel wird im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens für Flugplätze mit Verweis auf 

den lokalen bzw. regionalen Bezug einer Maßnahme auf eine Bewertung der vorhabensbe-

dingten Auswirkungen durch die CO2-Emissionen verzichtet bzw. allenfalls ein Vergleich zu 

den landesweiten Emissionen durchgeführt. Die Genehmigungsbehörden verweisen dabei ins-

besondere auf den globalen Maßstab der CO2-Betrachtung, der über den lokalen Betrach-

tungsmaßstab beispielsweise einer Planfeststellung hinaus geht.  

Dennoch wurden im Rahmen der Untersuchungen zu den vorhabensbedingten Auswirkungen 

der Ausweitung des Nachtflugs am Flughafen Dortmund nachfolgend die CO2-Emissionen ab-

geschätzt. Hierzu werden die CO2-Emissionen für das Prognosejahr 2025 für den Flughafen-

betrieb abgeschätzt und mit den durch Straßenverkehr erzeugten CO2-Emissionen verglichen. 

 

9.1 Abschätzung der CO2-Emissionen des Flughafens im Jahr 2025 

Die Abschätzung der CO2-Emissionen erfolgt für den Prognose-Planfall 2025 (unter Berück-

sichtigung der Veränderungen des Luftverkehrsaufkommens aufgrund der Ausweitung des 

Nachtflugs). Dabei basiert die Emissionsabschätzung auf den für den Flughafen Dortmund 

spezifischen Modellansätzen eines Emissionsrechenmodelles auf Basis des LTO-Zykluses. 

Bei Kerosin handelt es sich um ein Stoffgemisch, das sich im Wesentlichen aus Komponenten 

der Summenformel C10H24 bis C16H34 zusammensetzt. In Abhängigkeit von der Zusammenset-

zung schwankt daher der Emissionsfaktor zwischen ca. 3,0 und 3,2 kg CO2/kg Kerosin. Die 

Abschätzung der CO2-Emissionen erfolgt auf Basis eines verbrauchsabhängigen CO2-Emis-

sionsfaktors von 3,15 kg CO2/kg Kerosin.  

 

Tabelle 12: Ermittlung der CO2-Emissionen 

Berechnung nach LTO-Zyklus der 
ICAO 

2025 
Prognose-Planfall 

Verbrauch Kerosin TOTAL LTO in t 16.200 

Ausstoß CO2 je kg Kerosin 3.15 

Ausstoß CO2 TOTAL LTO in Tonnen 51.030 

* LTO-Zyklus = Landing and Take-Off Zyklus; umfasst Anflug, Landung, Rollwege, Start und Steigflug unterhalb 3.000 Fuß 

(900 m) Flughöhe 
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9.2 Abschätzung der CO2-Emissionen auf einem Streckenabschnitt der nahe 

gelegenen BAB A44 / B1 

Eine Abschätzung der CO2-Emissionen durch den Straßenverkehr wurde im Rahmen der luft-

schadstofftechnischen Untersuchungen für den Fachbeitrag Luftschadstoffe zur Vorstudie für 

die Verlängerung der Start-/Landebahn des Flughafens Dortmund /25/ im Jahr 2008 durchge-

führt. 

Dabei wurde für die Ermittlung der CO2-Emissionen die Verkehrssituation Ăgewichteter Durch-

schnitt Autobahnñ verwendet. Zuschlªge f¿r Lªngsneigung, Verdampfung, Kaltstart sowie Kli-

maanlagen wurden nicht angesetzt. Als Bezugsjahr für die Emissionsfaktoren wurde das Pro-

gnosejahr 2020 gewählt. 

Des Weiteren wurden für die Ermittlung der Emissionen Streckenabschnitte festgelegt und die 

zugehörigen Verkehrsstärke ermittelt.  

Für die vergleichende Abschätzung der CO2-Emissionen wurde ein Streckenabschnitt der un-

mittelbar südlich des Flughafens gelegenen Bundesstraße B1/ Autobahn BAB A 44 (Ruhr-

schnellweg) betrachtet. 

Maßgeblich für die Ermittlung der CO2-Emissionen ist dabei die Länge des betrachteten Stre-

ckenabschnittes. Für die vergleichende Ermittlung der CO2-Emissionen des Straßenverkehrs 

wurden dabei 2 Streckenabschnitte betrachtet:  

1) Der unmittelbar südlich des Flughafens gelegene Abschnitt zwischen Knotenpunkt B 236 

im Westen und Knotenpunkt A 1 im Osten. Der Abschnitt weist eine Länge von ca. 10 

km auf (innerer Streckenabschnitt).  

2) Ein Streckenabschnitt, der den geflogenen Strecken im LTO-Zyklus entspricht. 

Unter Zugrundelegung des LTO-Zykluses, der aller Flugbewegungen bis zu einer Höhe 

von 3.000 Fuß erfasst, eines Gleitwinkels von 3° bei der Landung, der Start-/Landebahn 

und eines Startwinkels von 6°-8° würde sich so eine Streckenlänge von ca. 27 km als 

Vergleichslänge ergeben (äußerer Streckenabschnitt).  

Angaben zum Verkehrsaufkommen auf dem übergeordneten Straßennetz wurden der Ver-

kehrsstärkenkarte Nordrhein-Westfalen, Straßenverkehrszählung 2005 an den Straßen des 

überörtlichen Verkehrs des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen entnommen. 

Die Verkehrsstärkenkarte enthält Angaben zum durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) in 

Kfz je 24 Stunden. In konservativer Betrachtung hinsichtlich des Vergleichs mit den Flugha-

fenemissionen wurde angenommen, dass sich bis zum Jahr 2020 der Straßenverkehr gegen-

über dem Stand 2005 nicht erhöht.  

Nicht enthalten in der Verkehrsstärkenkarte war der Anteil des Schwerlastverkehrs. Da die 

CO2-Emissionen des Schwerlastverkehrs die Emissionen von Personenkraftwagen um den 

Faktor 3-4 übersteigen, stellt der Anteil des Schwerlastverkehrs eine maßgebliche Größe für 

die Ermittlung der Gesamtemissionen eines Straßenabschnittes dar.  
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Angaben hierzu wurden den Ergebnissen der manuellen Straßenverkehrszählung 2005 ent-

nommen. Danach lag der Anteil des Schwerlastverkehrs auf dem betrachteten Straßenab-

schnitt zwischen 11 % und 12,9 % auf dem inneren Streckenabschnitt und zwischen 8,7 % 

und 12,9 % auf dem äußeren Streckenabschnitt.  

Die betrachteten Straßenabschnitte mit den jeweiligen Verkehrsstärken sind der nachfolgen-

den Abbildung 10 zu entnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9: Betrachtete Straßenabschnitte für die vergleichende Ermittlung der 

CO2-Emissionen des Kfz-Verkehrs  

 

Die Eingangsdaten und die CO2-Emissionen der einzelnen Streckenabschnitte für das Be-

zugsjahr 2020 aus /25/ sind der nachfolgenden Tabelle 13 zu entnehmen. 
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Tabelle 13: Berechnung der CO2-Emissionen für den Straßenverkehr (Jahr 2020) 

 

Länge DTV CO2 2020 Anteil PKW* Anteil SNF** 

Anteil 

LNF*** 

[m] [Kfz/Tag] [t/a] [%] [%] [%] 

Abschnitt 1 2.300 83.493 17.489 82,0 11,0 7,0 

Abschnitt 2 4.450 75.920 30.896 81,1 11,9 7,0 

Abschnitt 3 3.175 67.353 19.646 80,1 12,9 7,0 

Summe   68.031    

Abschnitt 4 3.600 76.452 22.276 80,1 12,9 7,0 

Abschnitt 5 4.400 62.047 27.226 80,1 12,9 7,0 

Abschnitt A 45  

B 236 9.750 86.589 60.331 85,3 8,7 6,0 

Summe   177.710    

* PKW: Personenkraftwagen     ** SNF: Schwere Nutzfahrzeuge    ***LNF: Leichte Nutzfahrzeuge 

 

Demnach ist auf dem inneren 10 km langen Straßenabschnitt für das Bezugsjahr 2020 eine 

CO2-Emission von ca. 68.000 t/a zu erwarten.  

Auf dem 27 km langen, den geflogenen Streckenlängen des LTO entsprechenden, äußeren 

Streckenabschnitt wurde für das Prognosejahr 2020 eine CO2-Emission von ca. 177.700 t/a 

abgeschätzt. 

 

9.3 Vergleichende Bewertung  

Der Vergleich mit den Emissionen des Kfz-Verkehrs zeigt, dass bereits die jährlichen CO2-

Emissionen eines ca. 10 km langen Streckenabschnittes auf der Bundesstraße B1/ A44 

(Ruhrschnellweg) die Jahresemission des Flug- und Flughafenbetriebes für das betrachtete 

Szenario um ca. 33 % übersteigen. 

Die ermittelten CO2-Emissionen hängen maßgeblich von der Definition der räumlichen und be-

trieblichen Systemgrenzen ab. Basis der voranstehend dargestellten CO2-Emissionsfrachten 

ist der LTO-Zyklus der ICAO.  
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10 Zusammenfassende Beurteilung 

Die Flughafen Dortmund GmbH plant die Ausweitung der Betriebszeiten. Die nachgesuchte 

Genehmigung soll die Attraktivität des Flughafens für die Stationierung von Flugzeugen des 

Linien- und Pauschalreiseverkehrs steigern. Die Maßnahme ist mit einer Zunahme des Flug-

verkehrsaufkommens sowohl in den Nachtstunden als auch insgesamt verbunden. Damit ein-

her gehen betriebsbedingte Auswirkungen auf die Umwelt.  

Daher sind für das hierfür erforderliche luftverkehrsrechtliche Änderungsgenehmigungsverfah-

ren 2010 sowie insbesondere für die Erstellung des ĂGutachtens über zu erwartende Umwelt-

auswirkungenñ die vorhabensbedingten Auswirkungen auf die Luftschadstoffimmissionen zu 

ermitteln und zu bewerten. Des Weiteren sind die vorhabensbedingten Auswirkungen durch 

Stickstoffdeposition sowie die vorhabensbedingten Auswirkungen auf die Emissionen von CO2 

zu beurteilen. 

 

10.1 Vorhabensbedingte Auswirkungen auf die Lufthygiene 

Insgesamt ergibt sich für die Immissionsbeiträge durch den Flug- und Flughafenbetrieb:  

 Im Prognose-Planfall 2025 unterschreiten die Immissionsbeiträge zur Langzeitbe-

lastung durch den Flug- und Flughafenbetrieb für die Schadstoffe Feinstaub 

PM10 und PM2.5 und Stickstoffdioxid selbst an den höchstbeaufschlagten Wohn-

nutzungen die Irrelevanzschwellen (3 % der jeweiligen Beurteilungswerte) und sind 

daher als irrelevant zu bezeichnen.  

 Die höchsten Immissionsbeiträge zur Langzeitbelastung ergeben sich für die 

Schadstoffe Stickstoffdioxid und Feinstaub PM10/PM2.5 am IO 4 (Wickeder Chaus-

see). Die Immissionsbeiträge liegen jedoch auch in der höchstbeaufschlagten 

schutzbedürftigen Wohnnutzung bei < 2 % der jeweiligen Immissionswerte. 

 Im Hinblick auf die Immissionsbeiträge zur Kurzzeitbelastung ergeben sich für alle 

Luftschadstoffe an den schutzbedürftigen Immissionsorten Anteile in den umliegen-

den Ortslagen von < 30 % der jeweiligen Beurteilungswerte.  

 Zur Bewertung der Immissionskenngrößen der Kurzzeitbelastung gibt Nr. 4.7 der 

TA Luft Hinweise. 

 Die Einhaltung des Immissions-Tageswertes für Feinstaub und Schwefeldioxid 

ist dabei auf jeden Fall sicher gestellt, wenn  

1.) die Kenngröße der Vorbelastung im Jahresmittel < 90 % des Immissions-

Jahreswertes ist und  

2.) der Tagesmittelwert der Vorbelastung die zulässige Überschreitungshäufigkeit 

des Immissions-Tageswertes zu maximal 80 % erreicht und  

3.) sämtliche für alle Aufpunkte berechneten Tageswerte der Zusatzbelastung nicht 

größer sind, als es der Differenz zwischen dem Immissions-Tageswert (50 µg/m³ 

für Feinstaub) und dem Immissions-Jahreswert (40 µg/m³ für Feinstaub) ent-

spricht (Differenz 10 µg/m³). 
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 Zu 1.): Der Anteil der Vorbelastung für Feinstaub am Immissions-Jahreswert beträgt 

67 % und ist damit jeweils deutlich < 90 % des Immissions-Jahreswertes. 

Zu 2.): Der Tagesmittelwert von 50 µg/m³ für Feinstaub wird in der Vorbelastung für 

die Jahre 2005-2007 jeweils zwischen 16 und 26 mal überschritten (Station Dort-

mund-Eving).  Die Überschreitungshäufigkeit des Immissions-Tageswertes ist damit 

geringer als zulässig (< 80 %).  

 Zu 3.): Der Maximalwert der Zusatzbelastung für Feinstaub im Tagesmittel beträgt in 

den schutzbedürftigen Nutzungen im Umfeld des Flughafens im Prognose-

Planfall 2025 0,6 µg/m³ und im gesamten Untersuchungsgebiet außerhalb des 

Flughafengeländes 2,0 µg/m³ (in unmittelbarer Vorfeldnähe an der Wickeder 

Chaussee) und ist damit < 10 µg/m³.  

 Eine Überschreitung von Kurzzeit-Beurteilungswerten im Tagesmittel aufgrund 

der Immissionsbeiträge des Flughafens Dortmund ist daher nicht zu erwarten.  

 

 Die Einhaltung des Immissions-Stundenwertes für Stickstoffdioxid ist nach 

Nr. 4.7 der TA Luft auf jeden Fall sicher gestellt, wenn  

1.) die Kenngröße der Vorbelastung im Jahresmittel < 90 % des Immissions-

Jahreswertes ist und  

2.) der Stundenmittelwert der Vorbelastung die zulässige Überschreitungshäufigkeit 

des Immissions-Stundenwertes zu maximal 80 % erreicht und  

3.) sämtliche für alle Aufpunkte berechneten Tageswerte der Zusatzbelastung nicht 

größer sind, als es der Differenz zwischen dem Immissions-Stundenwert 

(200 µg/m³) und dem Immissions-Jahreswert (40 µg/m³) entspricht (Differenz 

160 µg/m³). 

 Zu 1.): Der Anteil der Vorbelastung für Stickstoffdioxid am Immissions-Jahreswert ist 

< 90 % des Immissions-Jahreswertes. 

 Zu 2.): Der Stundenmittelwert von 200 µg/m³ für Stickstoffdioxid wird in der Vorbe-

lastung für die Jahre 2005-2007 nicht überschritten (Station Dortmund-Eving). 

 Die Überschreitungshäufigkeit des Immissions-Stundenwertes ist damit geringer als 

zulässige  << 80 %.  

 Zu 3.): Der Maximalwert der Zusatzbelastung für Stickstoffdioxid im Stundenmittel 

beträgt im Prognose-Planfall 2025 57,1 µg/m³ und im gesamten Untersuchungsge-

biet außerhalb des Flughafengeländes 109 µg/m³ (in unmittelbarer Vorfeldnähe an 

der Wickeder Chaussee) und ist damit < 160 µg/m³.  

 Eine Überschreitung von Kurzzeit-Beurteilungswerten im Stundenmittel auf-

grund der Immissionsbeiträge des Flughafens Dortmund ist daher nicht zu erwar-

ten.  
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In Hinblick auf die Gesamtbelastung (Langzeitbelastung) zeigt sich:  

 Die Kenngrößen der Gesamtbelastung aus Hintergrundbelastung und Immissions-

beitrag des Flug- und Flughafenbetriebes unterschreiten für alle betrachteten 

Schadstoffe die jeweiligen Beurteilungswerte. Der höchste Beurteilungswertanteil ist 

für den Schadstoff Stickstoffdioxid NO2 mit einem Anteil von ca. 83 % am Immissi-

onswert zur Langzeitbelastung der TA Luft/ 22. BImSchV von 40 µg/m³.  

Auch in Hinblick auf Feinstaub PM2,5 ergibt die konservative Abschätzung anhand 

eines PM2,5-Anteils an den PM10-Immissionen von maximal ca. 80 % eine maxi-

male Immissionskonzentration von 21,7 µg/m³ 87 ס % des Immissionsgrenzwertes 

für die 1. Stufe der Richtlinie 2008/50/EG /13/. 

Insbesondere im Umfeld von Hauptverkehrsstraßen können punktuell von diesen 

großräumigen Hintergrundbelastungen abweichende Immissionskonzentrationen 

auftreten. Auf eine flächendeckende Ermittlung der Immissionsbeiträge des Kfz-

Verkehrs auf dem übergeordneten Straßennetz wurde für die vorliegende Ausarbei-

tung verzichtet.  

In Anbetracht der irrelevanten Immissionsbeiträge sind auch für die Gesamt-

belastung keine Überschreitungen der jeweiligen Beurteilungswerte aufgrund 

der Emissionen durch den Flug- und Flughafenbetrieb zu erwarten.  

 

10.2 Vorhabensbedingte Auswirkungen durch Stickstoffdeposition 

Nach einem fachgutachtlichen Beurteilungsvorschlag von Uhl et al. (2007) können 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen von FFH-Lebensraumtypen durch Stickstoffeinträge 

dann stets als unerheblich gelten, wenn sie nicht mehr als 3% des für den Biotoptyp anzu-

wendenden CL-Werts erreichen. Übersteigt der vorhabensbedingte Stickstoffeintrag die 

Irrelevanzschwelle, so sind die übrigen Einflussgrößen in Betracht zu ziehen. 

Bei Untergrenzen der CL-Werte von 10 ï 20 kg N/(ha*a) ergibt sich daraus eine 

Irrelevanzschwelle von 0,3 bis 0,6 kg N/(ha*a).  

Gemessen an der Irrelevanzschwelle zeigt sich: 

 In den umliegenden naturschutzfachlichen Gebietsausweisungen ergibt sich keine 

Überschreitung der Irrelevanzschwelle von 0,3 ï 0,6 kg/(ha*a).  

 

 

 

 

 

 



 

Flughafen Dortmund GmbH 
Luftverkehrsrechtliches Genehmigungsänderungsverfahren 2010  
Luftschadstoffgutachten 

 

 

 Blatt 47  

  DR.-ING. FRANK DRÖSCHER  
  TECHNISCH ER  UMWELTSCHUTZ    

10.3 Vorhabensbedingte Auswirkungen auf die CO2-Emissionen 

Die Abschätzung der CO2-Emissionen für den Flug- und Flughafenbetrieb sowie die Ermittlung 

der CO2-Emissionen für den Straßenverkehr auf einem Abschnitt der B1/A44 für das Progno-

sejahr 2025 zeigen: 

 Der Vergleich mit den Emissionen des Kfz-Verkehrs zeigt, dass bereits die jährlichen 

CO2-Emissionen eines ca. 10 km langen Streckenabschnittes auf der Bundesstraße B1/ 

A44 (Ruhrschnellweg) die Jahresemission des Flug- und Flughafenbetriebes für das be-

trachtete Szenario deutlich übersteigen. 

 

 

Ingenieurbüro Dr. Dröscher 

 

Dr.-Ing. Frank Dröscher        Dipl.-Geogr. Markus Faiß 

 

Öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger für Immissionsschutz  

- Ermittlung und Bewertung von 
Luftschadstoffen, Gerüchen und Geräuschen - 
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